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NOTRUFE

Feuerwehr/Rettungsdienst � 112
Polizei Notruf � 110
Polizeiposten Immendingen � 07462 9464-0
Sprechzeiten:
Mo.- Fr. 7:30-16:30 Uhr
Nach Dienstschluss, Polizeidirektion Tutt. � 07461 941-0
Stromversorgung
Für Immendingen und die Ortschaften Hattingen, Hintschingen,
Mauenheim und Zimmern gilt:
Energiedienst Netze GmbH
- Service-Nummer � 07623 92-1800
- Störungs-Nummer � 07623 92-1818
Für die Ortschaft Ippingen gilt folgende Telefonnummer:
- EnBW Kundenservice GmbH � 0800 9999966
Gasversorgung
Badenova AG + Co. KG, Unter Haßlen 1,
Tuttlingen � 07462 9444-0
Service u. Auskünfte � 0800 2838485
Störungs- u. Notdienst � 0800 2767767
Verbandskläranlage Immendingen-Geisingen � 6433
Rufbereitschaft � 0170 8603740
Wasserwerk Immendingen
Rufbereitschaft  � 0173 3422305

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird über eine Bandansage 
mitgeteilt bzw. durch die Rettungsleitstelle koordiniert.
Hierfür gilt folgende Telefon-Nr.: � 116 117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter� 116 117 oder docdirekt.de
Öffnungszeiten Notfallpraxis am Klinikum Tuttlingen:
Montag, Dienstag u. Donnerstag	�  19:00 bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag	�  18:00 bis 21:00 Uhr
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen � 10:00 bis 18:00 Uhrr
DRK-Rettungsdienst: (ohne Vorwahl) � 112
Zahnarzt
Der zahnärztliche Notfalldienst ist zu erfragen unter der zahnärztli-
chen Notrufnummer � 01803 222555-20
Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen 
(1. OG. Hauptgebäude):  
Sa., So. u. Feiertag von 9 bis 21 Uhr ohne Voranmeldung.
Giftnotrufzentrale Freiburg � 0761 19240

APOTHEKEN

29. November 2025		 Linden-Apotheke Immendingen, 		
							       Schwarzwaldstr. 50,
							       Immendingen, Tel.: 07462 1531
30. November 2025		 City-Apotheke Engen, Breitestr. 8,
							       Engen, Tel.: 07733 97033
Die Bereitschaftsapotheke ist jeweils ab 08:30 Uhr für 24 
Stunden geöffnet. Tagesaktuelle Notdienst-Informationen 
auf den Seiten der Landesapothekerkammer Baden-Würt-
temberg: https://www.lak-bw.de/notdienstportal oder kos-
tenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833.

HILFSDIENSTE

Sozialstation „St. Beatrix“ Geisingen
Ambulante Kranken- u. Altenpfl., Hauswirtsch., Tagespfl., 
betr. Wohnen Geisingen, Hauptstr. 68 � Tel. 07704 922330
AKA-Team GmbH - Ambulante Kranken- u. Altenpflege,  
Hauswirtschaft u.v.m.
Immendingen, Schwarzwaldstraße 48          � 07462 8035 
Caritasverband SBK e.V.,  
Sozialberatung & Schwangerschaftsberatung
Termine in Geisingen:�  Tel. 07721 9218364 
oder sandra.muench@caritas-sbk.de
Telefonseelsorge � 0800 1110111

Krebsinformationsdienst � 0800 4203040
kostenfrei, tägl. von 8 – 20 Uhr
Frauenhaus Tuttlingen� 07461 2066
Elias-Schrenk mobil: Ambulante Pflege und Tagespflege
Schlossplatz 7, 78194 Immendingen� 07462 / 5793060
Weisser Ring, Hilfe für Kriminalitätsopfer
tuttlingen@mail.weisser-ring.de � 0175 5866425

BÜRGERMEISTERAMT IMMENDINGEN

Internet: http://www.immendingen.de
E-Mail: gemeindeverwaltung@immendingen.de
Telefonnummern der Gemeindeverwaltung
(Vorwahl 07462)
Zentrale	�  24-0
Telefax � 24-224
Bürgerservice � 24-228
Bürgermeister-Vorzimmer � 24-242
Hauptamt � 24-221
Standesamt/Friedhofsverwaltung� 24-225
Finanzverwaltung � 24-231
Gemeindekasse 	�  24-235
Ortsbauamt � 24-261
Gemeindebücherei Immendingen,
Hindenburgstraße 2
Öffnungszeit: donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Schulen
Reischachschule Immendingen - 
Realschule und Werkrealschule � 24-272
Schlossschule-Grundschule � 24-276
Förderschule � 1730
Jugendhilfe unter einem Dach und
Schule des Lebens � 924639
Schulsozialarbeiterin Ann Katrin Schilling, Mobil: 0172 8016355
E-Mail: a.schilling-gvv@gmx.de
Jugendreferat
Jugendreferent Wolfgang Weber, � Mobil: 0174 6945355
E-Mail: Jugendreferat-gvv@gmx.de
Kindergärten
Kindertagesstätte Im Donaupark, Immendingen	� 9479460
St. Josef, Immendingen � 1525
St. Bernhard, Hattingen � 6748
Sonnenstrahl, Ippingen � 07706 5350 
Waldkindergarten� 0151275500732

UMWELTBÜRGERINFO

Telefonische Auskünfte erteilt die Abfallberatung beim 
Landratsamt unter der Telefon-Nr.: 07461 926-3400
BIOTONNEN-Leerung (wöchentlich)
08.12.2025 in Immendingen und allen Ortschaften
RESTMÜLLTONNEN-Leerung 
(grauer und blauer Deckel – alle 4 Wochen)
15.12.2025 in Immendingen und allen Ortschaften
WERTSTOFF-TONNEN-Leerung (alle 4 Wochen)
12.12.2025 in Immendingen und allen Ortschaften
PAPIERTONNEN-Leerung (alle 4 Wochen)
01.12.2025 in Immendingen und allen Ortschaften
WERTSTOFF-Container-Leerung (1100 l-Container)
12.12.2025 in Immendingen und allen Ortschaften
RESTMÜLLTONNEN-Leerung 
(grüne Deckel – alle 8 Wochen)
15.12.2025 in Immendingen und allen Ortschaften

WERTSTOFFHÖFE – 
Winteröffnungszeiten ab 13.11.2025
Geisingen:		  Donnerstag - 15:00 Uhr – 18:00 Uhr
					     Samstag - 14:00 – 17:00 Uhr
Tuttlingen:		  Montag bis Freitag - 12:00 – 16:30 Uhr
					     Samstag - 09:00 – 12:00 Uhr
Die Leerung der Tonnen sowie die Abfuhr von Sperr-
müll beginnen generell um 06:00 Uhr.

WICHTIGE RUFNUMMERN DER GEMEINDE
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Herzliche Einladung zum 
Weihnachtsmarkt

Rahmenprogramm 
des 39. Immendinger 
Weihnachtsmarktes 2025

Weihnachtsmarkt  mit Flair  rund um das  Obere Schloss

Ist es Ihnen auch so ergangen, dass die letzten 
Wochen und Monate wieder wie im Flug vorü-
bergezogen sind? Schon steht das erste Ad-
ventswochenende vor der Tür und wir dürfen 
uns gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt in 
unserer Gemeinde freuen, den wir bereits zum 
39. Mal als kleine Auszeit vom hektischen Vor-
weihnachtsalltag nutzen können.

Zwei Tage lang umgibt den Schlossplatz einmal 
mehr eine zauberhafte Atmosphäre. In winterlich 
dekorierten Holzhäuschen wird ein beachtliches 
Angebot an weihnachtlichen Artikeln, Geschen-
kideen und kulinarischen Köstlichkeiten gebo-
ten. Hinzu kommt auch wieder ein attraktives 
Rahmenprogramm.

Die Gemeinde lädt gemeinsam mit dem Orts-
verband des Bundes der Selbständigen, 
Ortsverband Immendingen, und allen den 
Weihnachtsmarkt ausrichtenden Schulen, Kin-
dertageseinrichtungen, Geschäften, Vereinen, 
Gruppen, Privatpersonen und Organisationen 
zum Besuch des Weihnachtsmarktes ein. Die 
Teilnehmenden freuen sich, wenn ihr Engage-
ment durch großes Interesse seitens der Bürge-
rinnen und Bürger belohnt wird.

Die Bevölkerung der Gesamtgemeinde lade ich 
herzlich ein, den 39. Immendinger Weihnachts-
markt mitzuerleben.

Manuel Stärk
Bürgermeister

Das Heimatmuseum und die  
Gemeindebücherei sind zwischen  

14:00 und 15:30  Uhr geöffnet.

Attraktion für Kinder
- 	 Feuerwehrauto fahren mit der Freiwilligen Feuerwehr,
	 Abteilung Immendingen (am Sonntag)
- 	 Kinderkarussell mit Zuckerwatte und Luftballons
-	 Kinderschminken im Innenhof

Samstag, 29. November 2025
16:00 Uhr 		  Chor des Kindergartens St. Josef
anschließend 	�Eröffnung des Weihnachtsmarktes 

durch Herrn Bürgermeister Manuel 
Stärk

19:00 Uhr 		  Gemeindemusikkapelle
					     Immendingen
23:00 Uhr 		  Ende des Weihnachtsmarktes

Sonntag, 30. November 2025
11:00 Uhr 		  Beginn des Marktes
14:00 Uhr 		�  Auftritt der Kinder aus der  

Kindertagesstätte
					     Im Donaupark
14:15 Uhr 		  Vorleserunde in der 
					     Gemeindebücherei
15:00 Uhr 		  Der Nikolaus kommt
17:00 Uhr 		  Jagdhornbläser
18:00 Uhr 		  Ende des Weihnachtsmarktes

Foto: sbayram/E+/GettyImages
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Teilnehmer Weihnachtsmarkt Immendingen 2025

Nr. Bezeichnung Verkauf Essen Getränke
1 Jasbir Hartmann Junge Mode
2 Bezirksimkerverein Im-

mendingen und Umgebung 
Bienenwachskerzen, 
Propolisprodukte, 
Imkerhonig aus der Region 

Winzerwecken, Süßigkeiten 
aus Honig

3 Akkordeonverein Junge 
Donau Immendingen e.V.

Waffeln Punsch, Glühwein

4 Enzo Di Trani Bratwurstburger Chilli und 
normal, Rostbratwurst 
Thüringer Art, gerauchte 
Bauernbratwurst Chilli und 
normal und Pommes

Cola, Fanta, Paulaner 
Spezi, Mineralwasser, Kaf-
fee, Bier, Radler, Jägertee 
mit Schuss, Toffifee Likör, 
Kinderpunsch 

5 Hewenschreck 
Immendingen

 selbstgebackene 
Plätzchen 

Grillwurst im Brötchen weißen Glühwein, Glühgin, 
Kinderpunsch und Bier

6 BdS Immendingen Christbaumverkauf Jägerpunsch, Bier
7 Reischachschule 

Immendingen
Linzertorte, 
Weihnachtsbrötchen

Belgische Waffeln mit 
süßen Toppings

Kinderpunsch

8 Metzgerei Wöhrle Currywurst, Pommes, 
Burger, rote Wurst, Nürn-
berger, Grillschnecken, etc. 

Glühwein, Kinderpunsch

9 Jugend Club Zimmern Seelen (Schinken Käse, 
Käse) 

Heiße Cocktails & 
alkohlfreie Cocktails 

10 Freiwillige Feuerwehr 
Immendingen

 Feuerwehrauto fahren für 
Kinder

Crêpes mit verschiedenen 
Füllungen

Glühwein, Hot Aperol, 
Kinderpunsch, Bier, 
alkoholfreie Getränke

11 Tennisclub Immendingen Raclette-Baguette, 
Knoblauch-Baguette

Heißer Aperol, Eierlikör, 
Pils, wasser

12 Claudi´s Blumenwerkstatt 
(Weihnachtshütte 
Hagmann)

Adventskränze, 
Weihnachtliche Holzarbeit-
en, Weihnachsgestecke 

Glühwein, Kinderpunsch, 
Alpenglüher, Jackypunsch, 
Heiße Liebe

13 Katholische Pfarrgemeinde Adventsgestecke, 
Weihnachsgebäck

Winzerwecken Punsch mit und ohne 
Schuss, Ingwerwein

14 Turnverein 1882 
Immendingen

frittierte Fischknusperle 
mit Soße, Remoulade oder 
Tzaziki

Apfelpunsch mit und ohne 
Schuß

15 Brennerei am Klosterhof - 
Amtenhausen

Schnaps, Likör und Gin Gyros Box, Pommes Glühgin, Kinderpunsch, 
Eierlikör und Eierpunsch

16 Dieter Wagner Grillwurst/ Currywurst/ 
Schitzelbrötchen und Pom-
mes Frites 

Kinderpunsch, Glühmost

17 Anke Voßberg Adventskränze, 
Weihnachtsdekorationen, 
Weihnachtskarten und 
Geschenkartikel

18 Mathias und Kirsten 
Falempin 

Häkelei und Bastelei Waffeln am Stiel Punsch, Heiße Kirsche mit 
Amaretto 

19 Weihnachtshütte „Family“ 
Andrea Kramer

Genähtes, gestricktes, 
gebasteltes 

warme Liebe

20 SiGa Creatives Schmuck-
design

Handgemachter Schmuck, 
Loopschals, 
Weihnachsdeko

Maultäschle im Glas, 
verschiedene Variationen

SiGas goldener Engel

21 Familie  
Kolesnykova 

Kinderschminken, 
selbstgemachte Kerzen

Hausgemachtes Gebäck Glühwein und Kaffee 

22 Alpha- Unikate aus 
Alpakawolle

Gestricktes und gewebtes 
aus Alpakawolle

A Kinderkarusell Kinderkarussell, Luftballons Zuckerwatte
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Teilnehmer Weihnachtsmarkt Immendingen 2025
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Öffentliche Bekanntmachung  
zur Übermittlung von Meldedaten
Melderegisterauskunft aus Anlass von Wahlen und 
Abstimmungen
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 des Bundesmel-
degesetzes Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mo-
naten Auskunft aus dem Melderegister über Familienname, 
Vorname, Doktorgrad und derzeitige Anschrift von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammen-
setzung das Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten 
der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, 
darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Der Datenübermittlung kann nach § 50 Abs. 5 des Bundes-
meldegesetzes widersprochen werden.

Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 
verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie 
hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jähr-
lich zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift. 
Gemäß § 36 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes können die 
Betroffenen dieser Datenübermittlung widersprechen. Im 
Falle des Widerspruchs unterbleibt die Datenübermittlung.

Datenübermittlung an eine öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldege-
setz, § 6 des baden-württembergische Ausführungsgeset-

zes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung 
aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsge-
sellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehö-
rigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- 
und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitige Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 
Bundesmeldegesetz das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermitt-
lung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt wird. Diese 
Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft 
als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmel-
degesetz Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) ver-
wendet werden. Die betroffenen Personen haben nach § 50 
Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes das Recht, der Übermitt-
lung ihrer Daten zu widersprechen.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das jederzeitige Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. Der Widerspruch kann, mög-
lichst durch schriftliche Erklärung, bei der Gemeinde 
Immendingen, Bürgerservice, Schlossplatz 2, 78194 Im-
mendingen eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermit-
telt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Ein Wi-
derspruch ist nicht erforderlich, wenn bereits früher eine 
entsprechende Erklärung abgegeben worden ist.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
die heutige Ausgabe des Mitteilungsblattes wird flächendeckend an alle Haushal-
te unserer Gesamtgemeinde verteilt. Auch im Internet-Zeitalter haben gedruckte 
Informationen „schwarz auf weiß“ ihre Bedeutung.

Mit dem Immendinger Mitteilungsblatt werden wöchentlich alle wichtigen Infor-
mationen über die Gemeinde, Entscheidungen des Gemeinderates, aber auch alle 
öffentlichen Bekanntmachungen, die ganz erhebliche Auswirkungen auf den Ein-
zelnen haben können, veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Einladungen zu 
den vielfältigen öffentlichen Veranstaltungen in dem Mitteilungsblatt abgedruckt.

Unsere Kirchen, unsere Vereine und weitere in der Gemeinde tätige Organisatio-
nen nutzen das Mitteilungsblatt sehr intensiv. So sind die Leser stets informiert 
über Gottesdienstzeiten, Bereitschaftsdienste von Apotheken, Vereinsaktivitäten, 
Vereinsfeste und Vereinsfeierlichkeiten sowie über das umfangreiche kulturelle 
und sportliche Angebot der Gesamtgemeinde.

Die heute Ausgabe soll Ihnen einen Eindruck vom vielfältigen Informationsangebot 
des Immendinger Mitteilungsblattes bieten. Es empfiehlt sich, das Mitteilungsblatt 
mit dem sich in dieser Ausgabe befindlichen Bestellvordruck zu abonnieren, damit 
Sie in Zukunft immer aktuell informiert sind.

Ihr
Manuel Stärk
Bürgermeister

www.immendingen.de

Ausgabe auch online auf NUSSBAUM.de

Nummer 46

Freitag, 14. November 2025

„Natur-Kultur-Geschichte – 

Immendingen“ e.V. inkge-immendingen.de

Samstag, 15.11.2025
Ab 19 Uhr 

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Unteres Schloss Immendingen

Musikalischer Abend 

mit den Spielleut

G’hörsturz

www.immendingen.de

Ausgabe auch online auf NUSSBAUM.de

Nummer 45
Freitag, 07. November 2025

Wir laden ein zum

8.NOVEMBER
AB 17.00H
9.NOVEMBER 
AB 11.00H
In der
ALPENBLICKHALLE in
MAUENHEIM

LÄDT EIN!
DER

Mit HAUSGEMACHTER

SCHLACHTPLATTE
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Nummer 44

Freitag, 31. Oktober 2025

Herbststim
mung bei den

  

Kindergarten
kindern –  

Lesestunde und Kürbisse

T

l

Kürbisse im
 Gepäck -  

Der Waldkindergarten besuchte 
den Immendinger Wochenmarkt

Foto: lilkar/gettyimages

Mehr dazu finden Sie im Innenteil.

T Frederick 
Tag im Kindergarten St. Josef
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AMTLICHE NACHRICHTEN

Aus dem Gemeinderat vom 24.11.2025
Am vergangenen Montag tagte der Gemeinderat.
Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung tagte ebenfalls öffent-
lich der Verwaltungsausschuss und stimmte einstimmig der 
Annahme von 2 Spenden für die Schlossschule und der 
Reischachschule zu.
Die anschließende Gemeinderatssitzung hatte folgende Be-
ratungspunkte zum Gegenstand:

Persönliche Vorstellung von Rektor Patrick Rieger
Patrick Rieger, der neue Schulleiter der Schlossschule Im-
mendingen, stellte sich im Gemeinderat vor. Und bedankt 
sich für das Vertrauen.
Herr Rieger, wohnt in Rielasingen-Worblingen, ist verhei-
ratet, hat zwei Kinder. In seiner Vorstellung erläuterte Herr 
Rieger die Beweggründe für seine Bewerbung und seine 
Grundsätze in Bezug auf den Lernort Schule.
Bürgermeister Manuel Stärk und das Gremium wünschen 
dem neuen Schulleiter viel Freude an der neuen Aufgabe 
und freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Vorstellung: Ergebnis der Eigenkontrollverordnung für 
den Bereich Kernort Immendingen
In der Gemeinderatssitzung am 30.05.2022 wurde die Ent-
wurfsplanung inkl. Kostenberechnung zur gesamten Eigen-
kontrollverordnung der Gemeinde Immendingen vorgestellt 
und gebilligt.
Daraufhin wurden am 24.02.2025 die Spül- u. Befahrungs-
arbeiten für die 26.800 m und ca. 773 Schächte für den 
Bereich Immendingen an die Firma ALBA aus Dunningen 
beauftragt und durchgeführt.
Anschließend wurden die Befahrungsergebnisse (Kanalka-
mera) ausgewertet.
Zur Einschätzung des Zustands: In Summe ist das Ergebnis 
etwas schlechter einzuschätzen, als die vergangene Unter-
suchung, die in den Vorjahren für die Ortsteile vorgestellt 
wurde.
Laut überschlägiger Ermittlung ergibt sich ein Investitions-
volumen von ca. 1.745.000 €, davon ca. 1.320.000 € für die 
vollständige Sanierung der Schmutz- bzw. Mischwasserka-
näle.
Die Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung für den Kernort 
Immendingen wurde durch das Ingenieurbüro BIT vorge-
stellt.
Im Jahr 2021 wurde der Ablauf der Befahrung und Aus-
wertung der Eigenkontrollverordnung mit dem Landratsamt 
Tuttlingen (Wasserwirtschaftsamt) abgestimmt. Die Zeit und 
Kostenschiene im Projekt konnte von 2022 bis heute ein-
gehalten werden. Es wurden, wie untenstehend dargestellt, 
alle Kanäle befahren und ausgewertet.
•	 2022: Ippingen / Bachzimmern
•	 2023: Hintschingen / Zimmern
•	 2024: Mauenheim / Hattingen
•	 2025: Immendingen
Als nun folgender Schritt gilt es die festgestellten Kanal-
schäden in den kommenden Jahren zu beheben. Dafür wer-
den bereits im Haushaltsjahr 2026 Mittel für die Behebung 
der Schäden eingeplant.
Die Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung Immendingen 
hat der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen.

Betriebsplan 2026 für den Gemeindewald
Gemeindeförster Martin Schrenk gab einen Rückblick auf 
das laufende Wirtschaftsjahr 2025 und das vergangene Jahr 
2024.
Im Jahr 2024 konnte ein Betriebsergebnis von vorläufig ca. 
564.000 EUR erwirtschaftet werden. Geplant waren 244.000 
EUR.
Für das Jahr 2025 wurde mit einem Ansatz von 196.000 
EUR geplant. Nach aktuellem Stand (11.11.2025) liegt die 
Gemeinde bei ca. 500.000 EUR.
Die Planung sah für das Wirtschaftsjahr 2025 im Gemeinde-
wald einen Einschlag von 90 % des in der Forsteinrichtung 

enthaltenen Einschlags vor.
Aufgrund der Käfersituation wird der geplante Einschlag 
leicht übertroffen.
Die Ertragslage auf dem Holzmarkt blieb das gesamte Jahr 
über auf hohem Niveau, sowohl in den Mengen als auch 
preislich. Der Preis für das Leitsortiment (Fichte 2b) liegt 
momentan bei 122 EUR/fm.
Aufgrund der aktuellen Ertragslage auf dem Holzmarkt kann 
davon ausgegangen werden, dass das geplante Betriebser-
gebnis für 2025 übertroffen wird.
Die vom Kreisforstamt in Zusammenarbeit mit der Gemein-
deverwaltung und dem Gemeindeförster erstellte Planung 
für das nächste Jahr sieht für 2026 einen Einschlag von ca. 
15.000 Festmeter vor. (95 % des Einrichtungshiebesatzes)
Mit kalkulierten Einnahmen in Höhe von 1.522.300 EUR und 
Ausgaben in Höhe von 1.067.300 EUR wird ein positives 
Betriebsergebnis in Höhe von 455.000 EUR erwartet. Der 
Gemeindewald könnte sich somit auch im siebten Jahr der 
Eigenbeförsterung wieder positiv auf den Haushalt der Ge-
meinde auswirken.
Zur Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung wurde 
auch für das Jahr 2026 wieder ein ansehnlicher Betrag für 
Kulturen und Jungbestandspflege vorgesehen.
Seitens des Forstbetriebes wird ein Brennholzpreis von 90 
EUR brutto vorgeschlagen.
Dieser Preis wird auch von den umliegenden Waldbesitzern 
angesetzt.
Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem Betriebsplan für 
2026 zu, ebenso der Festsetzung des Brennholzpreises für 
2026 auf 90 EUR brutto/fm Buchenholz (Brennholz lang).
Bürgermeister Manuel Stärk und der Gemeinderat bedank-
ten sich ausdrücklich bei Martin Schrenk für die geleistete 
Arbeit und die hervorragende Zusammenarbeit.

Budgetberichte per 01.10.2025
Die Verwaltung stellte dem Gemeinderat folgende Bud-
getberichte vor.
Budget-Kurzinformation der Reischachschule 
Juli - September 2025
Budget-Kurzinformation der Förderschule 
Juli - September 2025
Budget-Kurzinformation der Freiwillige Feuerwehr 
Juli - September 2025
Budget-Kurzinformation der Schlossschule 
Juli - September 2025
Die Budgetberichte per 01.10.2025 wurden vom Gemeinde-
rat zustimmend zur Kenntnis genommen.
Der Gemeinderat hatte über 8 Vergaben im Zuge des Neu-
baus des 3-gruppigen Kindergartens in Zimmern zu ent-
scheiden.
Für alle Vergaben gilt Folgendes:
Die Entwurfsplanung des 3-gruppigen Kindergartens Zim-
mern wurde im Januar 2025 im Gemeinderat vorgestellt und 
gebilligt. Daraufhin wurden die Baugenehmigung und die 
Ausführungsplanung erarbeitet und anschließend wurden 
die Bauleistungen ausgeschrieben. Die Maßnahme wird an-
hand von zwei Fördertöpfen gefördert.
•	 Ausgleichsstock	 1.200.000 €
•	 KFW – QNG		     226.000 €
Somit ergibt sich ein Gesamtfördervolumen von 1.426.000 €
Im Haushalt 2025 sind für den Neubau des 3-gruppigen Kin-
dergartens Zimmern 1.000.000 € vorgesehen. Im Haushalt 
2026 werden die restlichen Haushaltsmittel für den Bau ge-
plant. Somit ist die Finanzierung gesichert
Vergabe: Bauleistung – Elektroarbeiten, 
Neubau 3-gruppiger Kindergarten Zimmern
Die Bauleistung – Elektroarbeiten - wurde beschränkt 
ausgeschrieben, es gingen 2 Angebote ein. Das günstigste 
Angebot ging von der Fa. Elektro Sibold GmbH, 78166 Do-
naueschingen, mit einer Angebotssumme von 285.655,64 € 
(brutto) ein.
Die Kostenberechnung liegt bei 297.500,00 € (brutto).
Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, die Fa. Elekt-
ro Sibold GmbH aus 78166 Donaueschingen zum Angebot-
spreis von 285.655,64 € (brutto) mit der Durchführung der 
Maßnahme zu beauftragen.
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Vergabe: Bauleistung – Photovoltaik-Anlage, 
Neubau 3-gruppiger Kindergarten Zimmern
Die Bauleistung – Photovoltaik-Anlage - wurde beschränkt 
ausgeschrieben, es gingen 3 Angebote ein. Das günstigste An-
gebot ging von der Fa. Elektrotechnik Schoner, 78194 Immen-
dingen mit einer Angebotssumme von 54.396,90 € (brutto) ein.
Die Kostenberechnung liegt bei 52.360,00 € (brutto), somit 
ergibt sich eine Kostenerhöhung von 2.036,90 € (brutto) 
[ca.3,9 %].
Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu, die Fa. Elektro-
technik Schoner aus 78194 Immendingen zum Angebot-
spreis von 54.396,90 € (brutto) mit der Durchführung der 
Maßnahme zu beauftragen.
Vergabe: Bauleistung – Sanitärarbeiten, 
Neubau 3-gruppiger Kindergarten Zimmern
Die Bauleistung – Sanitärarbeiten - wurde beschränkt 
ausgeschrieben, es gingen 5 Angebote ein. Das günstigste 
Angebot ging von der Fa. Bürsner Sanitär- und Heizungs-
bau, 78194 Immendingen mit einer Angebotssumme von 
108.635,77 € (brutto) ein.
Die Kostenberechnung liegt bei 167.195,00 € (brutto), somit 
ergibt sich eine Kostensenkung von 58.559,23 € (brutto) [ca. 
35,0 %].
Einstimmig hat der Gemeinderat zugestimmt, die Fa. Bürs-
ner Sanitär- und Heizungsbau aus 78194 Immendingen zum 
Angebotspreis von 108.635,77 € (brutto) mit der Durchfüh-
rung der Maßnahme zu beauftragen.
Vergabe: Bauleistung – Lüftungsarbeiten, 
Neubau 3-gruppiger Kindergarten Zimmern
Die Bauleistung – Lüftungsarbeiten – wurde beschränkt 
ausgeschrieben, es gingen 3 Angebote ein. Das günstigste 
Angebot ging von der Fa. Bürsner Sanitär- und Heizungs-
bau, 78194 Immendingen mit einer Angebotssumme von 
167.364,25 € (brutto) ein.
Die Kostenberechnung liegt bei 90.440,00 € (brutto), somit 
ergibt sich eine Kostenerhöhung von 76.924,25 € (brutto).
Die Fa. Bürsner Sanitär- und Heizungsbau aus 78194 Im-
mendingen wurde zum Angebotspreis von 167.364,25 € 
(brutto) einstimmig vom Gemeinderat mit der Durchführung 
der Maßnahme beauftragt.
Vergabe: Bauleistung – Estricharbeiten, 
Neubau 3-gruppiger Kindergarten Zimmern
Die Bauleistung – Estricharbeiten – wurde beschränkt 
ausgeschrieben, es gingen 6 Angebote ein. Das günstigste 
Angebot ging von der Fa. Estrichfachbetrieb Mielke GmbH, 
88630 Pfullendorf mit einer Angebotssumme von 38.821,29 
€ (brutto) ein.
Die Kostenberechnung liegt bei 55.632,50 € (brutto), somit 
ergibt sich eine Kostensenkung von 16.811,21 € (brutto).
Die Fa. Estrichfachbetrieb Mielke GmbH aus 88630 Pful-
lendorf wurde einstimmig vom Gemeinderat zum Angebot-
spreis von 38.821,29 € (brutto) mit der Durchführung der 
Maßnahme beauftragt.
Vergabe: Bauleistung – Schlosserarbeiten, 
Neubau 3-gruppiger Kindergarten Zimmern
Die Bauleistung – Schlosserarbeiten – wurde beschränkt 
ausgeschrieben, es gingen 5 Angebote ein. Das günstigste 
Angebot ging von der Fa. Schlosserei Metallbau Rosenstiel, 
78166 Donaueschingen, mit einer Angebotssumme von 
51.904,23 € (brutto) ein.
Die Kostenberechnung liegt bei 56.525,00 € (brutto), somit 
ergibt sich eine Kostensenkung von 4.620,77 € (brutto).
Die Fa. Schlosserei Metallbau Rosenstiel aus 78166 Do-
naueschingen wurde einstimmig zum Angebotspreis von 
51.904,23 € (brutto) mit der Durchführung der Maßnahme 
durch den Gemeinderat beauftragt.
Vergabe: Bauleistung – Aufzug, 
Neubau 3-gruppiger Kindergarten Zimmern
Die Bauleistung – Aufzug - wurde beschränkt ausgeschrie-
ben, es ging 1 Angebot ein. Das Angebot ging von der Fa. 
LifTec GmbH, 78166 Donaueschingen mit einer Angebots-
summe von 41.055,00 € (brutto) ein.
Die Kostenberechnung liegt bei 41.650,00 € (brutto), somit 
ergibt sich eine Kostensenkung von 595,00 € (brutto)
Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, die Fa. LifTec 
GmbH aus 78166 Donaueschingen zum Angebotspreis von 

41.055,00 € (brutto) mit der Durchführung der Maßnahme zu 
beauftragen.
Vergabe: Bauleistung – Heizungsarbeiten, 
Neubau 3-gruppiger Kindergarten Zimmern
Die Bauleistung – Heizungsarbeiten - beschränkt aus-
geschrieben, es gingen 5 Angebote ein. Das günstigste 
Angebot ging von der Fa. Bürsner Sanitär- und Heizungs-
bau, 78194 Immendingen mit einer Angebotssumme von 
113.778,95 € (brutto) ein.
Die Kostenberechnung liegt bei 196.350,00 € (brutto), somit 
ergibt sich eine Kostensenkung von 82.571,05 € (brutto).
Die Fa. Bürsner Sanitär- und Heizungsbau aus 78194 Im-
mendingen wurde einstimmig vom Gemeinderat zum Ange-
botspreis von 113.778,95 € (brutto) mit der Durchführung 
der Maßnahme beauftragt.
Vergabe: Bauleistung – Umrüstung Flutlichtbeleuchtung 
auf LED, Sportplatz Immendingen
Für den Sportplatz in Immendingen ist die Umrüstung der Flut-
lichtbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel geplant und im Haus-
halt 2025 vorgesehen. Für diese Maßnahme wurde ein Antrag 
auf Zuwendung beim zuständigen Fördermittelgeber gestellt 
und am 13.10.2025 ging der Zuwendungsbescheid bei der 
Gemeinde ein. Eine Förderquote von 40 % wird angestrebt.
Die Maßnahme wurde beschränkt ausgeschrieben und es 
gingen 2 Angebote ein. Das günstigste Angebot ging von 
der Fa. Schoner aus 78194 Immendingen mit einer Ange-
botssumme von 28.708,35 € (brutto) ein.
Bürgermeister Stärk hatte in der letzten GR- Sitzung mit-
geteilt, dass die Maßnahme noch in 2025 umgesetzt wird. 
Für die Ausführung der Maßnahme inkl. Lieferzeiten werden 
4 - 6 Wochen angesetzt.
Um die Umsetzung in 2025 noch zu realisieren, wurde der 
Auftrag an Fa. Schoner bereits im Wege einer Eilentschei-
dung durch den Bürgermeister am 11.11.2025 vergeben.
Der Gemeinderat nahm dies zustimmend zur Kenntnis

Angleichung Eigenanteil Grundschüler und  
Freiwilligkeitsleistung der Gemeinde
Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage 
und des stark angestiegenen Defizits im ÖPNV wurde die 
Verwaltung des Landkreises vom Kreistag beauftragt, ver-
schiedene Einsparmöglichkeiten zu entwickeln. Einer dieser 
Einsparvorschläge war die Angleichung der Eigenanteile für 
Grundschülerinnen und Grundschüler.
Nun hat der Kreistag beschlossen, die bisherige Ausnah-
meregelung zurückzunehmen. Bislang war die Fahrt zur 
Grundschule für alle berechtigten Grundschülerinnen und 
Grundschüler im Landkreis kostenlos. Wenn mindestens 
drei Kilometer Schulweg zurückzulegen waren oder der 
Schulweg als gefährlich eingestuft war, wurden die Kosten 
für das Ticket vollständig vom Landkreis übernommen. Bis-
her hat der Landkreis die Kosten für das Ticket getragen, 
ohne eigene Einnahmen daraus zu erzielen.
Alle Schüler der weiterführenden Schulen haben bei Nut-
zung des ÖPNV ihr Ticket auch in der Vergangenheit bereits 
vollständig selbst gezahlt.
Zunächst hatte der Kreistag im Mai als Alternative zur An-
passung der Eigenanteile die Einführung eines kosten-
pflichtigen Grundschultickets über den Tarifverbund move 
vorgeschlagen. Über diese Idee wurde mit den Landkreisen 
Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis sowie im Zweckver-
band Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg (move) 
beraten – sie stieß allerdings nicht auf Resonanz.
Nach langen und intensiven Diskussionen und Abwägun-
gen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23.10.2025 nun 
entschieden, künftig ein einheitliches System einzuführen – 
unabhängig von Klassenstufe, Schulart und Schulweg. Alle 
Schülerinnen und Schüler zahlen künftig denselben monat-
lichen Eigenanteil für ihre Beförderung in Höhe des kosten-
günstigsten Abos im Ausbildungsverkehr, aktuell 39,40 EUR 
(Deutschlandticket JugendticketBW).
Für Bürgergeld-, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfän-
ger übernimmt der Bund die Kosten für das Ticket. Darüber 
hinaus bleibt die sogenannte „Dritte-Kind-Regelung“ beste-
hen, so dass Familien mit mehr als zwei Kindern nur für ma-
ximal zwei Kinder das Ticket bezahlen müssen.
Die Änderung gilt ab dem 1. Januar 2026.
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Bereits seit 2023 beteiligt sich der Kreis nicht mehr an der 
Schülerbeförderung für die Grundschulkinder aus Zimmern, 
da keine 3 Kilometer Schulweg zurückgelegt werden und 
der Schulweg nicht als gefährlich eingestuft wurde.
Für die Kinder aus den anderen Ortschaften der Gemeinde 
Immendingen galt weiterhin die kostenlose Beförderung.
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 27.02.2023 den 
Beschluss gefasst, für jedes Kind aus der Ortschaft Zim-
mern, dass die Grundschule Immendingen besucht und 
eine Abokarte des Verkehrsverbundes Move besitzt, einen 
monatlichen Zuschuss zur Fahrtkarte in Höhe von 15 EUR 
zu gewähren. Dies wurde seither so umgesetzt. Diese Ent-
scheidung sollte auch zu einer Angleichung an die weiterhin 
kostenlose Beförderung der Grundschulkinder aus den an-
deren Ortschaften beitragen.
Im Zuge der Änderungen, die im Kreistag beschlossen wur-
den, war diese Sonderregelung / Freiwilligkeitsleistung zu 
überdenken.
Derzeit besuchen 64 Kinder aus Zimmern die Grundschule.
Die Freiwilligkeitsleistung der Gemeinde Immendingen wird 
aber nur für 25 Kinder aus Zimmern in Anspruch genom-
men. Pro Kalenderjahr belaufen sich diese Ausgaben auf 
4.500 EUR.
Bei Inanspruchnahme des Fahrtkostenzuschusses aller 
Grundschulkinder aus allen Ortsteilen würde die Freiwillig-
keitsleistung derzeit 23.220 € im Jahr betragen.
Die oben dargestellte Ausnahme für einige Schüler ist aus 
Sicht der Verwaltung nicht mehr sachgerecht.
Das Beibehalten dieser Sonderregelung oder die Auswei-
tung auf alle Schüler aus den Ortsteilen führt insgesamt zu 
einer Privilegierung von Schülern. Ziel sollte daher sein, ei-
nen einheitlichen Eigenanteil für alle Schulkinder, unabhän-
gig von Schulart oder Klassenstufe, jetzt herbeizuführen.
Aus den genannten Gründen empfahl die Verwaltung, die 
Sonderregelung aufzuheben.
Diesem Vorschlag stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Immen-
dingen (FWKS) 
hier: Änderung der Anlage zu § 5 Abs. 1 FWKS
In der Kostenersatzsatzung bzw. in der Anlage zu § 5 Absatz 
1 der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leis-
tungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Immendin-
gen (FWKS) sind die Sätze festgelegt, die ein Verursacher 
eines Feuerwehreinsatzes erstatten muss, wenn der Feuer-
wehreinsatz gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 34 FwG oder gemäß 
§ 2 Abs. 2 i. V. m. § 34 FwG kostenpflichtig ist.
Neben den Sätzen für die Erstattung der Personalkosten für 
den Einsatz der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehöri-
gen sind in der genannten Anlage unter Nr. 2 Pauschalsätze 
zur Abrechnung der eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge auf-
geführt. Diese werden regelmäßig per Rechtsverordnung 
durch das Land Baden-Württemberg festgelegt und sind 
daher an die Verordnung des Innenministeriums über den 
Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw), zuletzt 
geändert am 11.03.2024, angepasst.
Daher haben sich die Pauschalsätze unter Nr. 2 der Anlage 
zu § 5 Abs. 1 der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes 
für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Im-
mendingen (FWKS) auf die nachfolgend aufgeführten Beträ-
ge erhöht. (Die Zusätze in der Klammer beziehen sich auf die 
Aufzählung in § 1 Abs. 1 VO-KeFw).
1.	 Mannschaftstransportwagen (Nr. 4) von	� 20 auf 34 EUR
2.	 Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (Nr. 12) 
	 von � 184 auf 236 EUR
3.	 Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS (Nr. 13) 
	 von � 133 auf 192 EUR
4	 Mittleres Löschfahrzeug MLF (Nr. 8) 
	 von	�  83 auf 128 EUR
5.	 Wechselladerfahrzeug (Nr. 25) von	�  70 auf 128 EUR
6.	 Gerätewagen Transport Hattingen GW-T (Nr. 22) 
	 von	�  20 auf 31 EUR
Die übrigen Sätze bleiben unverändert.
Der Gemeinderat stimmte der Anpassung der Pauschalsät-
ze und der entsprechenden Satzungsänderung einstimmig 
zu.

Baugesuche
Der Gemeinderat nimmt eine Nutzungsänderung einstimmig 
zur Kenntnis.
Bei 3 weiteren Vorgängen wurde das gemeindliche Einver-
nehmen sowie die nötige Befreiung durch den Gemeinderat 
einstimmig erteilt.

Bekanntgaben und Anfragen
Bürgermeister Manuel Stärk gibt bekannt, dass man im Be-
reich der kommunalen Wärmeplanung von der bisherigen 
Förderung mittels Verzichtserklärung umgestiegen ist auf 
die Konnexitätszahlungen.
Die Stadt Tuttlingen hat die aktuellsten Zahlen für den Schul-
lastenausgleich bekannt gegeben. Lt. Bürgermeister Manuel 
Stärk belaufen sich die Zahlungen der Gemeinde Immendin-
gen auf 1.968.648 €. Diese Zahlung wird den Haushalt 2026 
belasten.
Insgesamt wies Herr Bürgermeister Manuel Stärk auf die 
derzeitigen laufenden Gespräche zur Aufstellung des Haus-
haltsplanes 2026 hin.
Die Planungen für den Haushalt 2026 sind sehr herausfor-
dernd.
Mit den einzelnen Fraktionen werden die Haushaltsgesprä-
che in der folgenden Woche aufgenommen.

Straßensperrung anlässlich des Immendinger 
Weihnachtsmarktes
Am Samstag, 29. November, und Sonntag, 30. November 
2025, findet der 39. Immendinger Weihnachtsmarkt vor der 
idyllischen Kulisse des Oberen Schlosses statt.
Zur Vorbereitung und Durchführung des Marktes müssen 
der Schlossplatz und die Hindenburgstraße bis zur Einmün-
dung der Zeppelinstraße von Freitag, 28.11.2025, 14:00 
Uhr, bis Montag, 01.12.2025, 02:00 Uhr, für den Verkehr 
voll gesperrt werden. Während der Zeit der Vollsperrung 
wird der Verkehr aus beiden Fahrtrichtungen über die Zep-
pelinstraße – Schwarzwaldstraße (B311) umgeleitet. Um Be-
achtung wird gebeten, vielen Dank.

Verkürzte Öffnungszeit des Rathauses
Die Gemeindeverwaltung schließt am Donnerstag, 04. De-
zember 2025, aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung 
bereits um 17:00 Uhr. Um Beachtung wird gebeten, vielen 
Dank.

Räum- und Streupflicht ernst nehmen
Die vergangene Woche brachte Schnee und Eisglätte auf 
den Straßen und Gehwegen. Dies gibt erneut Anlass auf die 
Räum- und Streupflicht der Bürgerinnen und Bürger bzw. 
der Grundstückseigentümer oder deren Mieter hinzuweisen:
1. 	Wer ist zum Räumen und Streuen verpflichtet?
	 - 	� Eigentümer und Besitzer (z. B. Mieter oder Pächter) 

von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder 
von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben.

	 - 	� Sind mehrere Anlieger für dieselbe Fläche verpflich-
tet, so müssen diese durch geeignete Maßnahmen si-
cherstellen, dass die Räum- und Streupflichten erfüllt 
werden.

	 - 	� Es sollte rechtzeitig an Urlaubs- und Krankheitsver-
tretungen gedacht werden.

2. 	Was muss geräumt und gestreut werden?
	 - 	� Gehwege sowie entsprechende Flächen am Rande 

einer Fahrbahn, falls Gehwege auf keiner Straßensei-
te vorhanden sind, in einer Breite von 1,50 m.

	 - 	� Sind mehrere Straßenanlieger für dieselbe Fläche 
verpflichtet, besteht eine gesamtschuldnerische Ver-
antwortung, d. h. sie haben durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass die ihnen obliegenden 
Pflichten ordnungsgemäß erfüllt werden.

	 - 	� Ist nur auf einer Straßenseite ein Gehweg vorhanden, 
muss derjenige Straßenanlieger räumen und streuen, 
vor dessen Grundstück sich der Gehweg befindet.

Wer nicht räumt und streut, riskiert ein Bußgeld und vor al-
lem, dass sich andere bei einem Sturz schwer verletzen.
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3. 	Wie muss geräumt und gestreut werden?
- 	� Geräumter Schnee oder an-

getautes Eis sind am Ran-
de der Fahrbahn anzuhäu-
fen, auf keinen Fall jedoch 
in die bereits geräumte 
Straße zu schippen! Da-
durch verursachen Sie, 
dass der Schnee wieder 
festgefahren wird und 
sich glatte Eisstellen bil-
den, die nicht sehr schnell 
auftauen.

- 	 Die Flächen müssen durchgehend benutzbar sein.
- 	� Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn 

(mindestens 1 m breit) zu räumen.
- 	 Die zu räumende Fläche darf nicht beschädigt werden.
- 	� Geräumter Schnee und Eis dürfen nicht auf Nachbar-

grundstücken abgelagert werden.
- 	� Bei Tauwetter sind die Straßenrinnen und -einläufe frei-

zumachen, sodass das Schmelzwasser abfließen kann.
4. Wann muss geräumt und gestreut werden?
Die Gehwege sind werktags bis 7:00 Uhr, sonn- und feier-
tags bis 8:00 Uhr zu räumen und zu streuen. Der Vorgang ist 
bei erneutem Schneefall und erneuter Eisglätte zu wieder-
holen. Die Pflicht endet um 21:00 Uhr.
5. Beseitigung von Schnee- und Eisglätte!
Glatte Stellen sind rechtzeitig zu streuen. Vorwiegend ist 
hierzu abstumpfendes Material wie Sand oder Splitt zu ver-
wenden.
6. Und wenn nicht geräumt und gestreut wurde?
Wer vorsätzlich oder fahrlässig nicht seiner Verpflichtung 
zum Schneeräumen und Streuen der genannten Flächen 
und Gehwege nachkommt, handelt ordnungswidrig und 
kann mit einer Geldbuße belegt werden.
Tragen Sie daher dazu bei, dass Sie selbst und auch Ihre Mit-
bürger sicher durch den Winter gehen können. Vielen Dank.

Veranstaltungskalender der Gemeinde  
Immendingen für das Jahr 2026
Mit dieser Ausgabe des Mit-
teilungsblatts erhalten Sie 
den Veranstaltungskalender 
für das kommende Jahr.
Gemeinsam mit den Verei-
nen und Institutionen haben 
wir wieder ein buntes kultu-
relles Programm für Immen-
dingen und seine Ortschaf-
ten geplant.
Sollten Sie weitere Kalender 
benötigen, erhalten Sie die-
se während der Öffnungszei-
ten beim Bürgerservice der 
Gemeinde. Außerdem kön-
nen Sie die Termine online 
auf der Homepage der Ge-
meinde Immendingen unter 
https://www.immendingen.
de/18261716.html einsehen.
Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Veranstaltungs-
jahr 2026 mit Ihnen.

Kommunaler Glasfaserausbau -  
Immendingen (nur Donaupark + Unterer 
Ösch), Mauenheim, Hintschingen,  
Bachzimmern und Aussiedlerhöfe
Nach dem Start des kommunalen Glasfaserausbaus im Mai 
2025 konnten die Tiefbauarbeiten größtenteils vor dem Win-
ter deutlich schneller als geplant abgeschlossen und die 
Oberflächen wieder hergestellt werden. Ende der Tiefbau-
maßnahme war der Abschnitt Amtenhauser Tal Klosterhof. 
Der Bereich Talhof soll im Frühjahr 2026 weiter ausgebaut 
werden.

 
Veranstaltungskalender 2026

 
Nach Einblasen der Glasfaser-
kabel und Montage der An-
schlusskästchen in den Gebäu-
den wird die Dokumentation 
der Anschlüsse seitens des In-
genieurbüros in den kommen-
den Wochen erstellt und an 
den Netzbetreiber (Netcom BW) 
übermittelt. Bezüglich der Bu-
chung verschiedener Vertrags-
modelle möchte die Gemeinde 
und der Netzbetreiber im Frühjahr 2026 in einer Infoveranstal-
tung informieren. Hier erhalten die Bürgerinnen und Bürger 
Informationen über verschiedene Vertragsmodelle und den 
Zeitpunkt der Anschlussmöglichkeit. Bezüglich des Termins 
der Infoveranstaltung wird die Gemeinde und der Netzbetrei-
ber (Netcom BW) nochmals frühzeitig informieren.

Kulturdenkmale der Bau- und Kunstdenkmal-
pflege in Immendingen und Ortsteilen

Der Denkmalschutz soll die 
originale Bausubstanz und 
das historische Erschei-
nungsbild von Kulturdenk-
malen bewahren. Bauwerke 
sind Kulturdenkmale, wenn 
an deren Erhaltung ein öf-
fentliches Interesse aus 
wissenschaftlichen, künst-
lerischen oder heimatge-
schichtlichen Gründen be-
steht. Maßnahmen an einem 
Kulturdenkmal, welche in 
die Substanz eingreifen oder 
das Erscheinungsbild beein-
trächtigen können, müssen 

von der zuständigen Denkmalschutzbehörde genehmigt 
werden. Dies gilt grundsätzlich und unabhängig davon, ob 
Sie für Ihr Vorhaben eine Baugenehmigung benötigen oder 
nicht. Unter der Internetadresse www.geoportal-bw.de kann 
die aktuelle Liste der Bau- und Kulturdenkmale der Gemein-
de Immendingen und Ortsteilen mit Historie eingesehen 
werden. Des Weiteren gibt es Gebäude, welche als Prüffäl-
le eingestuft sind. Diese sind im Geoportal nicht einsehbar 
und können bei der unteren Denkmalschutzbehörde beim 
Landratsamt Tuttlingen angefragt werden (umwelt@land-
kreis-tuttlingen.de). Sollte also ein begründeter Verdacht auf 
Denkmalschutz bestehen, obwohl das Gebäude nicht in der 
Denkmalliste im Geoportal gelistet ist, wird in jedem Fall zu 
einer Anfrage beim Landratsamt Tuttlingen geraten.

Brennholz und Reisschläge jetzt anmelden
Seit dem Jahr 2014 müssen die Brennholz- und Reisschlag-
bestellungen schriftlich mit Hilfe des in dieser Ausgabe des 
Mitteilungsblattes abgedruckten Formulars erfolgen. Dieses 
kann aus dem Mitteilungsblatt herausgetrennt, ausgefüllt, 
unterschrieben und auf dem Rathaus abgegeben oder zuge-
schickt werden. Per Fax richten Sie Ihre schriftliche Bestel-
lung bitte an 07462 24-224. Das Formular kann außerdem 
auf der Homepage der Gemeinde (www.immendingen.de) 
unter den aktuellen Pressemeldungen abgerufen werden.
Bitte beachten Sie: Alte Vordrucke aus vorangegangenen Jah-
ren sollen nicht zur Anmeldung benutzt werden! Bitte verwen-
den Sie ausschließlich das aktuelle Formular. Vielen Dank.
Einige wichtige Hinweise: Die persönliche Unterschrift ist in 
jedem Fall unbedingt erforderlich! Bitte füllen Sie das For-
mular gewissenhaft sowie vollständig aus, damit Ihre Be-
stellung fehlerfrei weiter bearbeitet werden kann. Außerdem 
empfehlen wir Ihnen, die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen für den Verkauf von Brennholz auf der Rückseite des 
Bestellformulars genau durchzulesen. Unter anderem ist für 
die Aufarbeitung eines Reisschlages aufgrund der Unfallver-
hütungsvorschriften der Nachweis eines Motorsägenlehr-
ganges erforderlich. 

 
� Foto: Gemeinde 
Immendingen

 
Beispielhafte Darstellung im 
Geoportal: Oberes Schloss, 
Schlossplatz 2, Immendingen
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

Bestellformular Brennholz  
 

Name*  Vorname*  
    

Straße*  Hausnummer*  
    

PLZ*  Ort*  
    

Ortsteil*  Telefon*  
    

 

Bestelldaten 
 

Bestellmenge *  Fm Hartlaubholz (Buche, Ahorn, Esche) 90,-- € / Fm brutto 
  Stück Reisschlag  

 
 
  Diese Bestellung ist für meinen privaten Verbrauch bestimmt.  

  ** Ich verarbeite das Holz im Wald. 

  ** Ich verarbeite das Holz auf einem Grundstück außerhalb des Waldes. 

  Ich bzw. meine Beauftragten haben an einem qualifizierten Motorsägenlehrgang teilgenommen, der den Anforderungen 
der gesetzlichen Unfallversicherungsträger entspricht oder die Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge im Rahmen 
einer Berufsausbildung und/oder mehrjähriger beruflicher Tätigkeit in der Holzernte erlangt. Den entsprechenden Nach-
weis führen ich bzw. meine Beauftragten bei der Arbeit im Wald mit. Ich verwende Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) und 
Bio-Sägekettenhaftöl. 

  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gemeinde Immendingen für den Verkauf von Brennholz sind mir bekannt. 
Diese werden von mir ausdrücklich akzeptiert. Ich beginne mit der Bearbeitung/Abfuhr des Holzes erst nach Erhalt und 
vollständiger Bezahlung der Rechnung.  

  Die Preise wurden mir mitgeteilt/ habe ich in der Presse/ im Internet zur Kenntnis genommen. Ich bin damit ausdrücklich 
einverstanden. 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch 
Rückgewährung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Bereitstellung der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Bereitstellung der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB 
sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der 
Sache. Der Widerruf ist an die Adresse der Gemeindeverwaltung Immendingen (Am Schloßplatz 2, 78194 Immendingen) oder die Gemeinde Immendingen zu richten.  

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit 
Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der 
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Das Holz wird am Leistungsort abgeholt. 

* Mit Stern gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden. 
** Eines der beiden Felder muss angekreuzt sein. 

 
Bemerkung 
 

  

Ort, Datum 
 

 Unterschrift 
 

 
Bestellung abgeben bis spätestens 15.12.2024: 
Gemeindeverwaltung Immendingen im Rathaus  
oder per Mail an: gemeindeverwaltung@immendingen.de 
oder per Fax an: 07462 / 24 - 224 
 

14.12.2025:
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Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
für den Verkauf von Brennholz und 
Flächenlosen an Verbraucher  

(AGB-Brh-Fl)  

Stand: 02.10.2020 

Geltungsbereich, Allgemeines, Form von 
Erklärungen 
Geltungsbereich 
Die AGB-Brh-Fl dienen bei deren Anwendung als Grundlage 
für Brennholzverkäufe an Verbraucher/-innen im Sinne des § 
13 BGB und Brennholzverkäufe aus Flächenlosen an Verbrau-
cher/-innen im Sinne des § 13 BGB. Bei deren Anwendung 
sind sie Bestandteil der Brennholz- und Flächenloskaufverträ-
ge.  

Zertifizierung 
Die Gemeinde Immendingen ist zertifiziert nach PEFC, es 
gelten die einschlägigen Vorschriften des Zertifizierungssys-
tems. Damit ist die Einhaltung von Standards zur nachhaltigen 
und umweltgerechten Waldwirtschaft verbunden. Bei Nichtein-
halten der Zertifizierungsstandards und der nachfolgenden 
Vorschriften behält sich die Gemeinde Immendingen den 
künftigen Ausschluss des Käufers / der Käuferin von Holzver-
käufen vor. Der/Die Käufer/-in muss sich selbst erkundigen 
welche Standards damit verbunden sind.  

Individuelle Vereinbarungen 
Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 
dem/der Käufer/-in (einschließlich Nebenabreden, Ergänzun-
gen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AGB-Brh-Fl. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 
vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 
bzw. die schriftliche Bestätigung des Waldbesitzers / der 
Waldbesitzerin oder der zuständigen unteren Forstbehörde 
empfehlenswert. 

Form von Erklärungen 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers / der 
Käuferin in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängel-
anzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in 
Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. 
Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbe-
sondere bei Zweifeln über die Legitimation des/der Erklären-
den bleiben unberührt. 

Hinweis auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften 
Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstel-
lung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in 
diesen AGB-Brh-Fl nicht unmittelbar abgeändert oder aus-
drücklich ausgeschlossen werden. 

Verkauf von Brennholz und Brennholz aus 
Flächenlosen in Selbstwerbung 
Neben diesen Regelungen zum Verkauf von Brennholz und 
Brennholz aus Flächenlosen in Selbstwerbung gelten die 
speziellen Regelungen zum Verkauf von Brennholz und die 
speziellen Regelungen zum Verkauf von Brennholz aus 
Flächenlosen in Selbstwerbung. 

Verkaufsgegenstand und -verfahren 
a) Die Mitteilung über die Bereitstellung des Brennhol-
zes/Flächenloses gilt als Annahme des mit der Bestellung des 
Käufers / der Käuferin abgegebenen Angebotes. Der/die 
Käufer/-in wird von der verkaufenden Stelle über den Zeitpunkt 
der Bereitstellung in Kenntnis gesetzt.  
b) Sofern Brennholz/Flächenlose im Wege einer Versteigerung 
verkauft werden, gelten neben diesen AGB-Brh-Fl die vor Ort 
im Versteigerungstermin bekannt gegebenen Versteigerungs-
bedingungen. 

Gefahrenübergang 
Das Holz gilt mit der Bereitstellung als in den Mitbesitz des 
Käufers / der Käuferin übergeben. Mit der Übergabe des 
Holzes geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung auf den/die Käufer/-in über.  

Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt das Holz 
im Eigentum und Mitbesitz des/der Waldbesitzenden. Der/die 
Käufer/-in verpflichtet sich, bis zur vollständigen Bezahlung 
des Kaufpreises nicht über die Sache zu verfügen. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers / der Käuferin, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist 
der/die Waldbesitzende berechtigt, nach den gesetzlichen 
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf-
grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. 

Zahlungsart, Zahlungsfristen und Abfuhr des Holzes 
Bestimmungen zur Zahlungsart, den Zahlungsfristen und der 
Abfuhr des Holzes werden durch die verkaufende Stelle 
geregelt. 

Gewährleistung, Haftung und Verkehrssicherungs-
pflicht 
a) Die Gewährleistungsrechte des Käufers / der Käuferin 
richten sich ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. 
b) Im Übrigen (d.h. soweit keine Gewährleistungsrechte des 
Käufers / der Käuferin betroffen sind) haftet der/die Waldbesit-
zende, seine/ihre Bediensteten, die beauftragte untere Forst-
behörde und ihre Bediensteten oder die verkaufende Stelle 
und ihre Bediensteten im Rahmen der verschuldensabhängi-

gen Haftung für Schäden – egal aus welchem Rechtsgrund – 
jeweils nur insoweit, als der Schaden von ihnen, ihren jeweili-
gen Organen, Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertretern 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Die Be-
schränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt nicht für 
die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Die Beschränkung auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit gilt ferner nicht für die Haftung für 
Schäden, die aus der Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Erfüllung der/die Käufer/-in regelmäßig vertrauen darf) resultie-
ren.  
c) Der/die Käufer/-in hat darauf zu achten, dass von dem von 
ihm/ihr erworbenen bzw. gelagerten Holz keine Gefahr für 
Dritte ausgeht und ggf. auf eigene Rechnung geeignete 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen (Verkehrssiche-
rungspflicht). Kommt der/die Käufer/-in dieser Verpflichtung 
nicht nach, kann der/die Waldbesitzer/-in oder die zuständige 
untere Forstbehörde auf Rechnung des Käufers / der Käuferin 
tätig werden. 
d) Soweit der/die Käufer/-in gemäß gesetzlicher Vorschriften 
haftet oder er/sie oder Dritte, deren Verschulden sich der/die 
Käufer/-in nach den gesetzlichen Vorschriften zurechnen 
lassen muss, schuldhaft vertragliche Pflichten verletzen, hat 
er/sie den/die Waldbesitzer/-in, seine/ihre Bediensteten sowie 
die beauftragte untere Forstbehörde und ihre Mitarbeitenden 
und die verkaufende Stelle und ihren Bediensteten von allen 
Ansprüchen Dritter einschließlich etwaiger Anwalts- und 
Prozesskosten und Zinsen freizustellen. 

Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 
a) Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften in der 
jeweils gültigen Fassung sind einzuhalten. 
b) Personen, die mit der Motorsäge arbeiten, müssen die 
Teilnahme an einem Motorsägen-Grundlehrgang nachweisen. 
Anstelle eines Motorsägenlehrganges kann die Sachkunde für 
den Umgang mit der Motorsäge auch durch den Nachweis 
einer Berufsausbildung und/oder mehrjährigen beruflichen 
Tätigkeit in der Holzernte erbracht werden.  
c) Der entsprechende Nachweis (Kopie ausreichend) ist bei 
der Arbeit im Wald mitzuführen und auf Verlangen vorzuzei-
gen. 
d) Motorsägen-Grundlehrgänge werden nur anerkannt, wenn 
sie nach den inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben des Moduls 
A der DGUV-Information 214-059 durchgeführt werden und 
diese zusammen mit den inhaltlichen Schwerpunkten des 
Lehrganges in der Teilnahmebescheinigung bestätigt werden. 
Oder wenn sie mindestens den Anforderungen des Moduls A 
der DGUV-Information 214-059 entsprechen und von einem 
Unfallversicherungsträger anerkannt oder vom KWF bzw. einer 
anderen Zertifizierungsstelle zertifiziert sind. Beide Varianten 
gelten für alle absolvierten Motorsägen-Grundlehrgänge ab 
dem 01.01.2016. Im Falle der Aufarbeitung von Flächenlosen 
mit stehenden Bäumen oder stehenden Stammteilen mit 
einem Brusthöhendurchmesser größer 20 cm ist für beide 
Varianten die Mindestanforderung das Modul B der DGUV-
Information 214-059. 
e) Motorsägenlehrgänge die vor dem 01.01.2016 durchgeführt 
wurden und bis zum 31.12.2019 vom Landesbetrieb ForstBW 
anerkannt wurden, gelten weiterhin. Allerdings nur, wenn bei 
der Absolvierung des Lehrganges nachweislich praktische 
Übungen von Schnitttechniken am liegenden Holz durchge-
führt wurden. Für die Aufarbeitung von Flächenlosen bei 
denen stehende Bäume oder stehende Stammteile gefällt 
werden, muss auch eine Baumfällung im Rahmen des Motor-
sägenlehrganges nachgewiesen werden. 

Maschinen- und Geräteeinsatz 
a) Zulässig sind nur Maschinen, Geräte und Werkzeuge, die 
sich in betriebssicherem Zustand befinden. Beim Einsatz der 
Motorsäge darf nur Bio-Sägekettenhaftöl sowie Sonderkraft-
stoff (Alkylatbenzin) verwendet werden.  
b) Das Befahren der Bestandesflächen ist verboten. 
c) Anweisungen der zuständigen Revierleitung und/oder des 
Waldbesitzers / der Waldbesitzerin ist in jedem Fall Folge zu 
leisten. 

Fahren auf Waldwegen 
Waldwege sind schonend, höchstens mit einer Geschwindig-
keit von 30 km/h und nur an Werktagen in der Zeit zwischen 
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu befahren. Die 
Benutzung der Waldwege erfolgt auf eigene Gefahr. Die 
Fahrerlaubnis bezieht sich ausschließlich auf die für die 
Aufarbeitung und den Transport des Holzes notwendigen 
Fahrten. Wege dürfen nicht durch Abstellen von Fahrzeugen 
versperrt werden. Auf den Waldwegen ist auf Erholungssu-
chende Rücksicht zu nehmen. 

Holzaufbereitung und Holzlagerung 
a) Der Abtransport des Holzes ist bestandes-, boden- und 
wegeschonend durchzuführen. Wege, Gräben, Böschungen, 
Dolen und Durchlässe sind freizuhalten. Eventuelle Schäden 
sind vom Käufer / von der Käuferin in einer ihm/ihr gesetzten 
angemessenen Frist zu beheben. Geschieht dies nicht, so ist 
der/die Waldbesitzende berechtigt, sie auf Kosten des Käufers 
/ der Käuferin zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. 
b) Aufgearbeitetes Holz darf bis zur von der verkaufenden 
Stelle genannten Abfuhrfrist im Wald gelagert werden. Dabei 
ist ein Mindestabstand von einem Meter zum Wegrand 
einzuhalten. An stehenden Bäumen darf kein Holz aufge-
schichtet werden. Eine Abdeckung des Holzes ist nicht 
gestattet. 
c) Auf den Bestand und die Verjüngung ist Rücksicht zu 
nehmen.  
 
 
 
 
 
 

Spezielle Regelungen Verkauf von Brennholz 
Verkaufsgegenstand und –verfahren 
a) Verkaufsgegenstand ist Brennholz ab Waldstraße. 
b) Abgegebene Bestellungen des Käufers / der Käuferin sind 
verbindlich und gelten für das betreffende Forstrevier. Ersatz-
weise kann die Bereitstellung auch aus angrenzenden Forstre-
vieren erfolgen. Das Holz wird möglichst wohnortnah bereitge-
stellt. Sofern die Summe aller eingegangenen Bestellungen die 
zur Verfügung stehenden Holzmenge überschreitet, werden 
die Bestellungen nach dem Eingangsdatum berücksichtigt. 
Der/die Käufer/-in hat keinen Anspruch auf die Bereitstellung 
des bestellten Brennholzes. Naturgemäß kann die Bestell-
menge nicht exakt bereitgestellt werden, geringe Mehr- oder 
Mindermengen müssen in Kauf genommen werden.  

Bereitstellung 
Die Bereitstellung findet statt: 
• Durch Mitteilung der Bereitstellung durch die verkaufen-

de Stelle. 
• Bei Meistgebotsverkäufen mit Erteilung des Zuschlags. 
 
 
 

Spezielle Regelungen Verkauf von Brennholz 
aus Flächenlosen in Selbstwerbung 
Verkaufsgegenstand und -verfahren 
a) Verkaufsgegenstand sind Flächenlose (durch eine Markie-
rung abgegrenzte Fläche). Der/die Käufer/-in ist berechtigt, 
dort das liegende oder zur Entnahme markierte, stehende Holz 
in Selbstwerbung als Brennholz aufzuarbeiten. 
Es dürfen nur die von der zuständigen Revierleitung oder von 
dem/der Waldbesitzenden zugewiesenen bzw. entsprechend 
markierten Bäume gefällt werden. Andere Bäume (auch 
Dürrständer) dürfen nicht entnommen oder beschädigt werden. 
b) Die Verkaufspreise werden von der örtlich zuständigen 
Revierleitung oder dem/der Waldbesitzenden im Einzelfall 
veranschlagt oder ergeben sich aus den zugeschlagenen 
Meistgeboten im Rahmen von Versteigerungen. 
c) Abgegebene Bestellungen des Käufers / der Käuferin sind 
verbindlich und gelten für das betreffende Forstrevier. Ersatz-
weise kann die Bereitstellung auch aus angrenzenden Forstre-
vieren erfolgen. Sofern die Summe aller eingegangenen 
Bestellungen die zur Verfügung stehenden Flächenlose 
überschreitet, werden die Bestellungen nach dem Eingangsda-
tum berücksichtigt. Der/die Käufer/-in hat keinen Anspruch auf 
das bestellte Flächenlos.  

Bereitstellung 
Die Bereitstellung findet statt: 
• Mit Erteilung der Erlaubnis zur Aufarbeitung durch die 

verkaufende Stelle. 
• Bei Meistgebotsverkäufen mit Erteilung des Zuschlags. 

Gewährleistung, Haftung und Verkehrssicherungs-
pflicht 
Der/die Käufer/-in trägt die Verkehrssicherungspflicht für die 
das jeweilige Flächenlos betreffende Holzerntemaßnahme. 

Maschinen- und Geräteeinsatz 
a) Der Einsatz von Seilwinden darf nur nach vorheriger 
Absprache mit der zuständigen Revierleitung oder dem/der 
Waldbesitzer/-in erfolgen.  
b) Die befestigten Maschinenwege und die gekennzeichneten 
Rückegassen, die mit Maschinen befahren werden dürfen, legt 
die zuständige Revierleitung oder der/die Waldbesitzer/-in fest. 
c) Das Rücken des Holzes sollte nur bei Trockenheit oder 
Frost erfolgen. Bei beginnender Bildung von Fahrspurrinnen ist 
die Befahrung der Rückegassen einzustellen. 
 
 
 

Schlussbestimmungen 
Anzuwendendes Recht 
Auf den Kaufvertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts 
ist ausgeschlossen. Diese Rechtswahl gilt nur insoweit, als 
dem/der Käufer/-in nicht der Schutz entzogen wird, der durch 
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates gewährt 
wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Hinweis zu Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle 
Die Gemeinde Immendingen nimmt nicht an einem Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil 
und ist hierzu auch nicht verpflichtet. 
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Die Preise für Brennholz und Reisschläge gelten vorbe-
haltlich der Entscheidung des Gemeinderates in einer der 
nächsten öffentlichen Sitzungen.
Anmeldeschluss ist der 14. Dezember 2025. Es wird darum ge-
beten, den Anmeldezeitraum einzuhalten, da Nachmeldungen 
unter Umständen nicht mehr berücksichtigt werden können!

Geschenkideen für Weihnachten
Noch auf der Suche nach einem kleinen Weihnachtsge-
schenk?
Wie wäre es mit einem „Immendinger Heimatkalender“, ei-
nem Buch über die Entstehung von Immendingen oder dem 
beliebten Gutschein „ImOrt“?
Auch für das Jahr 2026 hat die Gemeinde den begehrten 
Heimatkalender herausgegeben. Dieser ist wie gewohnt 
mit dem Veranstaltungskalender gekoppelt und enthält alle 
wichtigen Veranstaltungen für das kommende Jahr.
Für Buchliebhaber gibt es unseren Klassiker, die „Immen-
dinger Chronik“. In diesem Buch wird die Entstehungsge-
schichte Immendingens erzählt.
Für alle, die sich nicht entscheiden können, ist der Gutschein 
„ImOrt“ genau das Richtige. Der Betrag ist frei wählbar und 
der Gutschein kann bei über 45 Betrieben in ganz Immen-
dingen und den Ortschaften eingelöst werden.
Sollten Sie noch Gutscheine zu Hause haben, beachten Sie 
bitte deren dreijährige Gültigkeit.
Alle Artikel können im Bürgerservice der Gemeinde Immen-
dingen zu den üblichen Öffnungszeiten erworben werden. 
Bitte beachten Sie, dass Sie den Gutschein „ImOrt“ nur ge-
gen Barzahlung erhalten. Wer mehrere Gutscheine auf ein-
mal kaufen möchte, kann diese gerne unter der Telefonnum-
mer 07462 24-228 vorbestellen.

 
� Foto: Gemeinde Immendingen

Gemeindebücherei
Die bundesweite Vorleseaktion am 21. November war DIE 
Gelegenheit, die Gemeindebücherei Immendingen zu er-
kunden und unsere neuen Lesepaten kennenzulernen! Sa-
bine und Jonathan lasen unter anderem aus Elli, die Kleins-
te von allen, Ein Löwe in der Bibliothek und dem Klassiker 
der Kinderliteratur Der Räuber Hotzenplotz. Danach wurde 
noch eifrig gemalt, während sich die Eltern mit dem Angebot 
der Gemeindebücherei vertraut machen konnten. Ein gro-
ßer Dank an unsere Vorleser, die wir hoffentlich bald wieder 
in der Bücherei sehen werden – spätestens beim nächsten 
Vorlesen!

Michael Schimmig nach 30 Jahren  
verabschiedet
30 Jahre hat Michael Schimmig bereits im öffentlichen 
Dienst zurückgelegt. Während dieser 30 Jahre war Michael 
Schimmig als Schreiner im Bauhof der Gemeinde Immen-
dingen beschäftigt. Bürgermeister Manuel Stärk würdigte im 
Rahmen einer kleinen Feierstunde die geleistete Arbeit von 
Michael Schimmig, der am 1. Oktober 1995 bei der Gemein-
de eingestellt wurde. Insbesondere hob der Bürgermeister 
die Einrichtung des Bürgerservice im Rathaus und den Um-
bau des Gasthauses „Wiesengrund“ in Zimmern hervor, wo 
Michael Schimmig als Schreiner maßgeblich beteiligt war.
Bürgermeister Manuel Stärk bedankte sich herzlich bei Mi-
chael Schimmig für sein Engagement und seinen Einsatz für 
die Gemeinde und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

 
Unser Bild zeigt Michael Schimmig und Bürgermeister Ma-
nuel Stärk.� Foto: Gemeinde Immendingen

Ablesung der Wasserzähler
für den Kernort Immendingen
Vom 04.12.2025 bis 07.01.2026 werden die Ableser der Ge-
meinde Immendingen bei Ihnen die Zählerstände für Wasser/
Abwasser aufnehmen, um Ihre Jahresabrechnung für 2025 
erstellen zu können. Die Gemeinde Immendingen bittet, den 
Wasserablesern für den genannten Zweck den Zutritt zu den 
Räumlichkeiten, in denen der/die jeweilige/n Wasserzähler 
installiert ist/sind, zu gestatten. Kunden, die wiederholt nicht 
angetroffen werden, erhalten eine Mitteilung, mit der Bitte 
Ihrem Wasserableser den/die Wasserzählerstand/-stände 
telefonisch mitzuteilen. Sie können auch gern Ihre/n Zähler 
selbst ablesen und diese/n telefonisch Ihrem Wasserableser 
mitteilen. Unsere Mitarbeiter können sich auf Wunsch durch 
Ihren Dienstausweis legitimieren.
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Ihr Bezirk Ihr zuständiger 
Wasserableser

Telefon

Imdg. Straßen A - KL Herr Manfred 
Danner

07462 7090

Imdg. Straßen KÖ - Z Herr Michael 
Abert

07462 7927

• �für die Ortschaften Hattingen, Hintschingen, Ippingen, 
Mauenheim und Zimmern

In den kommenden Tagen werden alle Grundstückseigen-
tümer der Ortschaften Hattingen, Hintschingen, Ippingen, 
Mauenheim und Zimmern einen Selbstablesebrief erhal-
ten. Wir bitten alle betreffenden Eigentümer den/die auf dem 
Ablesebrief aufgeführten Zähler abzulesen und diese wie im 
Ablesebrief beschrieben zu übermitteln. Nähre Informatio-
nen zur Selbstablesung finden Sie auch auf unserer Home-
page unter www.immendingen.de, Informieren, Online-
Rathaus, Wasserzählerstände übermitteln.

Bitte teilen Sie uns Ihre/n Zählerstand/-stände bis spätes-
tens 07.01.2026 mit. Ansonsten müssen wir Ihre/n Ver-
brauch/Verbräuche auf Grundlage der letzten Ablesung 
schätzen. Fragen zur Ablesung beantworten wir Ihnen gern 
persönlich sowie telefonisch unter 07462 24-232. Sie kön-
nen Ihr Anliegen auch gern per E-Mail an katja.wich@im-
mendingen.de senden. Wir sind bemüht, Ihnen schnellst-
möglich eine Rückantwort zukommen zu lassen.

Truppenübung im Dezember 2025
Dem Bürgermeisteramt wurde nachstehende Truppen-
übung, von welcher das Immendinger Gemeindegebiet be-
rührt wird, gemeldet
- Truppenübung 4./JgBtl. 292 vom 3. bis 4. Dezember 2025
Um eine Gefährdung für Übungstruppe und Jagdberech-
tigte auszuschließen, bitten wir, das Jagdwesen, die Eigen-
jagdbesitzer, Jagdgenossenschaften und Jagdberechtigten 
unserer Gemeinde dies zu beachten.

Drückjagd Amtenhausener Berg
Am Samstag, 06. Dezember 2025, findet eine Drückjagd 
im Bereich Amtenhausener Berg auf den Gemarkungen Ip-
pingen und Immendingen statt. Mit Wildwechsel muss ge-
rechnet werden. Es wird daher um erhöhte Vorsicht beim 
Befahren der K 5921 zwischen dem Ortsende von Ippingen 
und Bachzimmern gebeten. Da die Kreisstraße am Rande 
des Revierteils verläuft, wird zusätzlich am genannten Tag 
in der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr zwischen Ippingen und 
Bachzimmern die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 
km/h herabgesetzt. Um Beachtung wird gebeten.
Wir bitten außerdem alle Waldbesitzer und -arbeiter sowie 
Spaziergänger am Samstag, 06. Dezember, den Wald von 
09:00 bis ca. 14:00 Uhr aus Sicherheitsgründen den Jägern 
zu überlassen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Immendinger Wochenmarkt
In den nächsten drei Wochen kann donnerstags nochmal 
kräftig auf dem Immendinger Wochenmarkt eingekauft wer-
den.
Denn am 18.12.2025 ist der letzte Wochenmarkt 2025 vor 
der Winterpause.
Kommen Sie gerne noch bis 18.12.2025 vorbei:
Immer donnerstags zwischen ca. 09:00 und 12:00 Uhr fin-
det der kleine Wochenmarkt auf dem Schlossplatz vor dem 
Rathaus statt. Die Standbetreiber Frau Mayer und Bauer 
Lafar bieten frisches, regionales sowie saisonales Obst und 
Gemüse. Auch verschiedene Brot- und Backwaren aus der 
Region können beim Hoflädele Schmid erworben werden.
Blumen und Pflanzen von „Annetts Blumenladen“ aus 
Möhringen können wieder auf dem Wochenmarkt erworben 
werden.
Unterstützen Sie mit Ihrem Einkauf die Marktleute und nut-
zen Sie das regionale Angebot für Ihren Wochenendeinkauf!
Schauen Sie doch gerne mal vorbei!

LANDKREIS TUTTLINGEN

Landratsamt Tuttlingen - Landwirtschaftsamt

Führerschein-Pflichtumtausch  
bis 19. Januar 2026
Führerscheininhaber eines Kartenführerscheins, der zwi-
schen 1999 und 2001 ausgestellt wurde (das Datum ist un-
ter Nr. 4a auf der Vorderseite des Führerscheins zu finden), 
müssen diesen bis spätestens 19. Januar 2026 umtauschen. 
Andernfalls verlieren die Führerscheine ab diesem Zeitpunkt 
ihre Gültigkeit.
Der Antrag ist bei der Wohnortgemeinde (außer bei Perso-
nen, welche in Tuttlingen und Teilorten wohnen) oder per 
Post beim Landratsamt Tuttlingen einzureichen. Das ent-
sprechende Formular „Fahrerlaubnis – Antrag Umstellung 
Scheckkartenführerschein“ kann von der Homepage des 
Landratsamtes Tuttlingen heruntergeladen werden: land-
kreis-tuttlingen.de/Service-und-Verwaltung/Formulare-und-
Merkblätter.
Für den Umtausch wird ein aktuelles biometrisches Pass-
bild, eine Kopie des Führerscheins und eine Kopie des Per-
sonalausweises benötigt.
Es besteht die Möglichkeit des Direktversands des neuen 
Führerscheins durch die Bundesdruckerei. In diesem Fall ist 
eine persönliche Vorsprache zur Antragstellung notwendig. 
Der bisherige Führerschein wird dann bei Antragstellung 
befristet bis 19.01.2026 bzw. ungültig gekennzeichnet. Die 
Befristung kann auch bei der Wohnortgemeinde erfolgen.
Persönliche Vorsprachen bei der Führerscheinstelle des 
Landratsamtes Tuttlingen sind nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung über die Homepage möglich unter: landkreis-
tuttlingen.de/Online-Dienste/Termin-Buchung.
Rückfragen bei der Führerscheinstelle unter: 07461-9265199 
oder fahrerlaubnisbehörde@landkreis-tuttlingen.de.
Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müs-
sen den Führerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, 
unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.
Papierführerscheine (grau u. rosa):
Geburtsjahr Frist
Vor 1953 19.01.2033
1953 bis 1958 19.01.2022
1959 bis 1964 19.01.2023
1965 bis 1970 19.01.2024
Ab 1971 19.01.2025

Scheckkartenführerscheine:
Ausstellungsjahr Frist
1999-2001 19.01.2026
2002-2004 19.01.2027
2005-2007 19.01.2028
2008 19.01.2029
2009 19.01.2030
2010 19.01.2031
2011 19.01.2032
2012-18.01.2013 19.01.2033

Hinweise zur Müllabfuhr während  
der Wintermonate
Mit den sinkenden Temperaturen beginnt für die Müllabfuhr 
im Landkreis Tuttlingen eine anspruchsvolle Jahreszeit. In 
den Wintermonaten kommt es immer wieder vor, dass Rest-
müll- oder Biomülltonnen nicht vollständig geleert werden 
können. Das Amt für Abfallwirtschaft möchte deshalb darauf 
aufmerksam machen, wodurch dieses Phänomen entsteht 
und wie man es vermeiden kann.
Wenn Abfälle im Behälter festfrieren, kann es vorkommen, 
dass sie sich bei der regulären Leerung nicht vollständig 
ausstoßen lassen. Das betrifft vor allem feuchte Küchenab-
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fälle oder nasses organisches Material, kann aber auch bei 
fest eingeworfenen Restmüllsäcken auftreten. Die Schüt-
tung der Müllfahrzeuge ist in solchen Fällen technisch nicht 
in der Lage, den gesamten Inhalt zu lösen – selbst nach 
mehreren Schüttbewegungen.
Das Amt für Abfallwirtschaft empfiehlt daher einige einfa-
che Maßnahmen, die sich im Winter bewährt haben und die 
Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Entleerung erhöhen:
• 	 Abfälle möglichst trocken einwerfen
• 	� Feuchte Küchenabfälle bei Bedarf mit Papier auslegen 

oder einwickeln
• 	� Den Inhalt der Tonnen nicht verdichten, damit keine fes-

ten Blöcke entstehen
• 	� Die Tonne möglichst geschützt aufstellen, um Schnee- 

und Nässeeintrag zu reduzieren
• 	� Bei Bedarf den Inhalt vor der Abfuhr vorsichtig auflo-

ckern
Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Behälter nicht 
vollständig geleert werden können, liegt dies in aller Regel 
an gefrorenem oder festsitzendem Abfall. Eine zusätzliche 
Abholung ist in solchen Fällen nicht vorgesehen.
Das Landratsamt bittet um Verständnis für die besonderen 
Rahmenbedingungen während der kalten Jahreszeit.
Weitere Informationen zur Abfallentsorgung finden Bürgerin-
nen und Bürger unter: www.abfall-tuttlingen.de.

Landratsamt Tuttlingen - Gesundheitsamt

Landratsamt Tuttlingen und Verein für  
Betreuung veröffentlichen eigene Vorsorge-
mappe für den Landkreis Tuttlingen
Das Landratsamt Tuttlingen und der Verein für Betreuung im 
Landkreis Tuttlingen e. V. haben gemeinsam eine umfassen-
de Vorsorgemappe für den Landkreis Tuttlingen herausge-
bracht.
Die neu entwickelte Mappe soll den Bürgerinnen und Bür-
gern des Landkreises eine wertvolle Hilfe im Bereich der 
rechtlichen und persönlichen Vorsorge bieten.
Die Vorsorgemappe enthält wichtige Informationen und 
praktische Tipps zu verschiedenen Themen: Von Vorsorge-
vollmacht über Patientenverfügung bis hin zu Erbrecht und 
Organspende.
„Mit dieser Vorsorgemappe möchten wir die Menschen 
im Landkreis Tuttlingen frühzeitig und umfassend über die 
wichtigen Themen der persönlichen Vorsorge informieren“, 
erklärt Sozialdezernent Bernd Mager des Landratsamtes 
Tuttlingen.
Die Leiterin des Kreissozialamtes, Kathrin Götze, ergänzt:
„Das Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern einen einfa-
chen Zugang zu diesen Themen zu ermöglichen und gleich-
zeitig die Möglichkeit zu geben, die relevanten Dinge direkt 
in der Mappe auf einen Blick zu finden. Neben den wertvol-
len Hinweisen finden die Nutzer in der Vorsorgemappe auch 
einen Formularteil, indem sie die verschiedenen rechtlichen 
und persönlichen Daten direkt eintragen können. Dies soll 
den Prozess der Vorsorgeplanung erleichtern und den Be-
troffenen helfen, ihre Wünsche und Entscheidungen recht-
zeitig zu dokumentieren.“
Die Vorsorgemappe erscheint in ihrer ersten Auflage und 
wird ab sofort an die Städte und Gemeinden im Landkreis 
Tuttlingen verteilt. Weitere Exemplare können bei der Be-
treuungsbehörde des Landratsamtes Tuttlingen angefordert 
werden.
Unter www.vorsorgemappe.online/formulare können die 
Dokumente digital ausgefüllt, gespeichert und ausgedruckt 
werden.
„Wir sind stolz, diese Mappe als gemeinsame Initiative des 
Landratsamts und des Vereins für Betreuung zu präsentie-
ren“, so Bernd Mager abschließend. „Die frühzeitige Ausei-
nandersetzung mit den Themen Vorsorge und Erbrecht ist 
von großer Bedeutung, um im Bedarfsfall für sich und die 
Familie gut vorbereitet zu sein.“
Weitere Informationen und Anfragen über die Betreuungsbe-
hörde des Landratsamtes Tuttlingen unter 07461/926-4068 
oder betreuungsbehoerde@landkreis-tuttlingen.de.

Kreisarchiv- und Kulturamt  
Landkreis Tuttlingen

Archivalienlesekurs: Dokumente zur  
ländlichen Rechtsgeschichte vom 15. bis 18. 
Jahrhundert – Lesekurs für Fortgeschrittene 
ab 4. Dezember (vier Abende)
Der Archivalien-Lesekurs mit Kreisarchivar Dr. Hans-Joa-
chim Schuster spricht Teilnehmer an, die bereits über eine 
gewisse Lesefertigkeit in älteren Handschriften verfügen. 
Präsentiert werden Dokumente, die das Verhältnis von 
Obrigkeit und Untertanen und die verschiedenen Herr-
schaftsformen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit wie 
Grundherrschaft oder Leibeigenschaft widerspiegeln. Dazu 
gehören sog. Offnungen, Urbare, Lehenbriefe, Manumissi-
onsbriefe oder Fronverzeichnisse.
Termine: 	ab Donnerstag, 4. Dezember 2025,
			   17:15 Uhr, insgesamt vier Donnerstagabende
Ort: 		  Landratsamt Tuttlingen, Gebäude A, Zimmer 129
Leitung: 	 Dr. Hans-Joachim Schuster
Anmeldung beim Kreisarchiv- und Kulturamt: 07461-926 
3101
Es sind noch einige Plätze frei!
Ohne Gebühr.

NATURPARK OBERE DONAU

Veranstaltungen Haus der Natur
Zuschauen – staunen – selber machen
Adventsmarkt im Haus der Natur in Beuron am Sonntag, 30. 
November
Ein kleiner, aber feiner Adventsmarkt der etwas anderen Art 
findet dieses Jahr am Sonntag, 30. November, von 11 bis 17 
Uhr im Haus der Natur in Beuron statt.
Unter dem Motto „Zuschauen – staunen – selber machen / 
regional – handgefertigt – nachhaltig“ werden verschiedene 
Mitmachaktionen und Vorführungen angeboten. Dieses Jahr 
stehen Bienenwachskerzen, Wolle und Filz, weihnachtliche 
Dekoration aus Naturmaterialien, ein Upcycling-Bastelpro-
jekt, Adventsgestecke sowie DIY-Pflegeprodukte auf dem 
Programm. Und natürlich werden viele schöne und handge-
fertigte Produkte aus dem Naturpark zum Kauf angeboten, 
z. B. Filzprodukte der Initiative Beuroner Filz und Streuobst-
produkte der BODEG. In diesem Jahr wird es auch Misteln 
zu kaufen geben.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Der „Wilde 
Winter“ hat Leckeres vom Wild aus heimischen Wäldern im 
Angebot sowie eine vegetarische Option, und im Haus der 
Natur warten Kaffee, Kuchen und Punsch auf die Gäste.
Ein weihnachtlicher Stationenweg führt vom Haus der Natur 
zum Klosterladen, der ein stimmungsvolles Adventssorti-
ment bereithält. Zudem findet um 16 Uhr ein Adventskonzert 
des Kammerchors „Cantanti amabili“ in der Klosterkirche 
statt.
Anmeldungen zum Adventsmarkt sind nicht erforderlich, der 
Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.nazobere-
donau.de
Beuron. Filzkurs Weihnachtsdeko. Donnerstag, 4. Dezem-
ber, 14 Uhr (Anmeldung bis 02.12.)
Mit einer Filznadel und Schafwolle aus dem Naturpark wird 
am Donnerstag, 4. Dezember, von 14 bis ca. 17 Uhr Weih-
nachtsdeko gefilzt. Mitzubringen sind Lust und etwas Aus-
dauer. Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren. 
Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: Mar-
lies Martin; Gebühr: 12,- Euro inkl. Material; Anmeldung bis 
2. Dezember beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.

Alles auf einen Blick
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DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG
BADEN-WÜRTTEMBERG

Ab Januar keine Barauszahlung der Rente 
mehr möglich - Angaben von Kontoverbin-
dungen zur Überweisung ist ein Muss
Die Deutsche Bank wird als Nachfolgerin der Postbank ab 
Januar 2026 keine Barauszahlungen von Renten mehr an-
bieten. Umso wichtiger ist es, dass betroffene Versicherte 
so schnell wie möglich ihrem gesetzlichen Rentenversiche-
rungsträger eine Kontoverbindung mitteilen, appelliert die 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV 
BW).
Hintergrund ist die mit dem SGB VI-Anpassungsgesetz ge-
plante Änderung, die ab 2026 nur noch Rentenzahlungen 
per Überweisung auf ein Bankkonto zulässt.
Es fehlen noch Kontoverbindungen von Versicherten
Die entsprechenden Rentnerinnen und Rentner wurden seit 
dem Sommer mehrfach schriftlich über die Einstellung des 
Barauszahlungsservice informiert. Die Betroffenen können 
diesen Schreiben alle wichtigen Schritte entnehmen und mit 
dem beigelegten Formular die Kontoverbindung portofrei an 
die DRV BW zurücksenden, damit sie ihre Rente auch zu-
künftig problemlos erhalten. Für diejenigen, die bisher nicht 
reagiert haben, drängt nun die Zeit zum Handeln.
Auch online möglich
Noch schneller geht die Rückmeldung über die Kontover-
bindung online mit dem Antrag „Angaben zum Zahlungs-
weg bei Inlandskonto“ (R0985) über die Online-Services der 
DRV unter www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-
R0985.
Was tun, wenn man noch kein Konto hat?
Jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger kann ein sogenann-
tes Basiskonto mit allen grundlegenden Zahlungsfunktionen 
bei einer Bank eröffnen. Durch das Zahlungskontengesetz 
(ZKG) sind Kreditinstitute verpflichtet, mit einem berechtig-
ten Verbraucher einen Basiskontovertrag abzuschließen. 
Nähere Informationen und ein entsprechendes Antragsfor-
mular zur Eröffnung eines Basiskontos finden Versicherte 
auch bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. 
unter https://www.verbraucherzentrale-bawue.de.
Wem die Zeit für eine Kontoeröffnung davonläuft oder die 
Möglichkeit fehlt, kann sich die Rente auch kostenfrei auf 
das Konto einer Person seines Vertrauens überweisen las-
sen. Das Antragsformular für diese Lösung ist das bereits 
genannte.

Aktion mit Terre des Femmes -  
Nein zur Gewalt gegen Frauen
DRV BW zeigt Flagge für Frauenrechte und ein gewalt-
freies Umfeld
Tödliche Gewalt gegen Frauen hat in Deutschland erschre-
ckende Ausmaße erreicht. Fast jeden Tag findet ein Femizid 
– also die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts 
– statt. „Gewalt an Frauen ist eine der häufigsten verbreite-
ten Menschenrechtsverletzungen der Welt“, erklärt die neue 
Gleichstellungsbeauftragte der Deutschen Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg (DRV BW), Maren Elsner. „Gewalt 
darf kein geduldetes Konfliktmittel sein, aus diesem Grund 
wehen vom 25. November bis 10. Dezember 2025 vor unse-
ren Dienstgebäuden in Karlsruhe und Stuttgart die Flaggen 
für Frauenrechte.“ Regionalzentren und Außenstellen setzen 
mit einem Banner im Wartebereich ein Zeichen.
Aktueller Anlass ist der von der UNO ausgerufene jährliche 
Gedenktag gegen Gewalt an Frauen (Orange Day) am 25. 
November. Die Organisation Terre des Femmes (TDF) be-
gleitet die Aktion mit der Fahne „frei Leben – ohne Gewalt“. 
Diese steht für ein friedliches Miteinander ohne Gewalt und 
für den besonderen Schutz von Mädchen und Frauen.
Breite Front gegen „Gewalt gegen Frauen“
„Die DRV BW steht als Arbeitgeberin aktiv für gleiche Rechte 
von Frauen und Männern und für ein gewaltfreies Umfeld“, 

sagt Elsner. „Deshalb beteiligen wir uns gemeinsam mit der 
Stadt Karlsruhe an Aktionen zum Tag der Gewalt gegen Frau-
en.“ In den DRV-Dienststellen liegen außerdem mehrsprachi-
ge TDF-Broschüren zum Thema „Gleiche Rechte für Frauen 
und Männer“ aus. Schnelle und anonyme Unterstützung in 18 
Sprachen bietet das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ unter der Rufnummer 08000 116 016.

STANDESAMTSNACHRICHTEN

Eheschließung digital anmelden
Das Antragssystem „Ehe-Online“ entspricht dem Online-
zugangsgesetz (OZG) und wurde nach dem „Einer für Alle“ 
(EfA)-Modell von den Bundesländern Hessen und Bremen 
entwickelt, um sie anderen Ländern und Kommunen zur 
Verfügung zu stellen.
Der Onlinedienst ermöglicht Antragstellenden, alle Leistun-
gen rund um die Eheschließung digital zu erledigen (ausge-
nommen die Eheschließung selbst, die weiterhin vor Ort im 
Standesamt stattfindet).
Beim Standesamt Immendingen kann ab sofort die Ehe-
schließung online angemeldet oder eine Eheurkunde digital 
beantragt werden!
Über zwei unterschiedliche Wege können Sie alles rund um 
die Ehe online erledigen. Auf der Homepage der Gemeinde 
Immendingen finden Sie unter der Hauptrubrik „Informieren“ 
- „Online-Rathaus“ - „Heiraten in Immendingen“ den ver-
linkten Satz „Alles rund um die Ehe online erledigen“. Nach-
dem Sie auf den Link geklickt haben, werden Ihnen mehrere 
Online-Dienstleistungen angezeigt. Nach der Auswahl des 
gewünschten Dienstes werden Sie Schritt für Schritt durch 
den Antragsprozess geführt. Das Online-Formular füllen Sie 
zu zweit aus. Für die Nutzung der Online-Dienste benötigen 
Sie ggf. eine BundID mit Online-Ausweisfunktion.
Der Link zur entsprechenden Seite der Gemeindehomepage 
lautet: https://www.immendingen.de/startseite/informieren/
heiraten+in+immendingen.html
Informationen zur Dienstleistung „Ehe-digital“ finden Sie au-
ßerdem auf der Homepage: https://www.ehe-digital.de/de/
Hinweis: In bestimmten Fällen ist es weiterhin erforderlich, 
persönlich beim Standesamt vorzusprechen. Bitte infor-
mieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Standesamt über die 
individuellen Voraussetzungen für die Anmeldung der Ehe-
schließung.

JUBILARE

Unsere Altersjubilare
Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag am:
29. November 2025		 Frau Renate Glander
							       Stadtäcker 10	�  85 Jahre
03. Dezember 2025		 Frau Christel Bausch
							       Alemannenweg 5	�  75 Jahre

SCHULNACHRICHTEN

Schlossschule

Neuer Rektor der Schlossschule  
Immendingen
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Schulge-
meinschaft,
nach den Herbstferien durfte ich, Patrick Rieger, die Leitung 
der Schlossschule übernehmen.
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Ich freue mich sehr auf die 
gemeinsame Zeit, auf viele 
Begegnungen und auf die Zu-
sammenarbeit mit dem enga-
gierten Kollegium, den Eltern 
und natürlich unseren Kindern.
Ich danke für den freundlichen 
Empfang und freue mich auf 
viele spannende Projekte und 
Erlebnisse in diesem Schuljahr!
Herzliche Grüße
Patrick Rieger,
Rektor der Schlossschule

Reischachschule

Tolle Stimmung beim Herbstball der Reischachschule 
Immendingen
Auch in diesem Jahr wurde beim Herbstball der Reischach-
schule Immendingen am 14.11.25 wieder kräftig gefeiert. 
Der Ball wurde in Zusammenarbeit mit der SMV und den 
Schulsprecherinnen organisiert und wurde durch die ein-
zigartige Dekoration wieder zu einem tollen Highlight. Die 
Donauhalle Immendingen verwandelte sich in einen Ort vol-
ler guter Laune. In zwei Etappen konnten alle Klassenstufen 
bei bunten Lichtern und flotter Musik tanzen, Erinnerungen 
an der Fotowand schaffen, sich bei gemeinsamen kleinen 
Spielen messen und sich zwischendurch ausreichend mit 
Getränken und kleinen Snacks versorgen, damit die Puste 
nicht ausging. Laut wurde es dann, als die Ballköniginnen 
und Ballkönige der unteren Klassen (5./6. Klasse) sowie der 
älteren Schülerinnen und Schüler prämiert wurden. Unter 
gespannten Blicken wurden sie von unseren Schulspre-
cherinnen auf die Bühne geholt und mit tosendem Applaus 
beglückwünscht. Wir bedanken uns bei unserem Schulför-
derverein „Freunde der Reischachschule Immendingen e. 
V.“ für die Förderung der großartigen Lichtanlage, die für die 
feierliche Atmosphäre unverzichtbar war.
Lehrer C. Dehm-Klassen

 
Reischachschule Immendingen�  
� Foto: Lehrer C. Dehm-Klassen

Schülermensa

Wochenmenü KW 49
Montag
01.12.2025

Dienstag
02.12.2025

Mittwoch
03.12.2025

Donnerstag
04.12.2025

Menü 1 Dorsch-
nuggets 
mit Röstis-
ticks,
buntem 
Gemüse,
Remoulade
Joghurt-
Dessert
3,4,7,  8,11

Hähnchen-
Krusty
(Hähnchen-
brustfleisch
mit Corn-
flakespana-
de), Spiralnu-
deln, brauner 
Rahmsoße
buntem Ge-
müse,
Dessert
1,4,7,8,11

Geflügel-
klopse
„Königs-
berger 
Art“, Salz-
kartoffeln,
Karotten-
gemüse
Gurken-
salat
4,7,8,11

Gratin
aus Gnocchi
mit Toma-
tensoße 
„Napoli“
überbacken
Salat mit ver-
schiedenen 
Salat-Dres-
sings (7,8)
4,7,8,11

 
� Foto: Schlossschule 
Immendingen

Menü 2
vegeta-
risch

Makka-
roni mit 
fruchtiger 
Tomaten-
soße
dazu 
geriebener 
Emmenta-
ler Käse
Joghurt-
Dessert
4,7,8,11

Gemüsefrika-
delle „Haus-
frauen Art“, 
Spiralnudeln, 
brauner 
Rahmsoße, 
buntem Ge-
müse
Dessert
4,7,8,11

Béchamel-
kartoffeln 
mit
Karotten-
Brokkoli-
Gemüse
Gurken-
salat
4,7,8,11

Buchsta-
bennudeln 
in Gemüse-
bouillon
„Pancakes“ 
kleine, dicke 
Pfannkuchen 
mit Apfel-
mus,
Puderzucker
1,4,7, 8,11

Wochenmenü KW 50
Montag
08.12.2025

Dienstag
09.12.2025

Mittwoch
10.12.2025

Donners-
tag
11.12.2025

Menü 1 Spaghetti 
„Bolognese“
aus Bio-Rin-
derhack dazu 
geriebener 
Emmentaler 
Käse
Salat mit 
verschiedenen 
Salat-Dres-
sings (7,8)
laktosefrei, 
4,11,

Cevapcici
aus Geflü-
gel mit
Langkorn-
reis und
Rahmsoße
Pudding-
Dessert
4,7,8,11

Putenme-
daillons
in Kräuter-
Rahmsoße
dazu
gedünste-
ter Brokko-
li, Spiralnu-
deln
Karotten-
salat
4,7,8,12

Alaska-
Seelachs-
happen
in Butter-
soße
Salzkartof-
feln
Gemüse-
beilage
Obstsalat
3,4,7,8,11

Menü 2
vegeta-
risch

Spaghetti 
„Italia“
in Tomaten-
soße, dazu 
geriebener
Emmentaler 
Käse
Salat mit 
verschiedenen 
Salat-Dres-
sings (7,8)
laktose-
frei,4,11,

Reis-
Gemüse-
Pfanne,
leckeres 
Pfannenge-
richt
mit Gemü-
se in
Kräuterbut-
tersoße
Pudding-
Dessert
4, 7,8,11

Muschel-
nudeln
in Gemüse-
bouillon
Reibeku-
chen
„Hausfrau-
en-Art“
mit
Apfelmus
4,7,8,11

Bio Penne-
Nudeln mit
fruchtiger
Tomaten-
soße,
dazu gerie-
bener
Emmenta-
ler Käse
Obstsalat
laktosefrei, 
4,11,

Alle Änderungen vorbehalten!
Für Schüler kostet ein Menü 3,50 €, für Erwachsene 4,00 €

Essensausgabe im Foyer der Sporthalle: Montag bis 
Donnerstag, von 12.00 Uhr – 14.00 Uhr

!!Bestellannahme!!
Für alle in der Mensa-Max-App!
oder unter: https://mensahaus.de
Annahmeschluss Mo. – Fr., 18.00 Uhr

Allergeninformationen
1 – Eier 8 – Laktose F – mit Farbstoff
2 – Erdnüsse 9 – Schalenfrüchte A – mit Antioxidati-

onsmittel
3 – Fische 10 – Schwefeldioxid N – mit Nitritpökel-

salz
4 – Gluten 11 – Sellerie FF – mit Formfleisch
5 – Krebstiere 12 – Senf SF2 - Haselnuss
6 – Lupinen 13 – Sesamsamen
7 – Milch 14 – Soja
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KINDERGARTEN

Katholischer Kindergarten
St. Josef Immendingen

Zahngesundheit im Kindergarten St. Josef in 
Immendingen
Vergangene Woche besuchte uns wie jedes Jahr im Herbst 
Kroko und seine Freundin Frau Ramizi von der Zahngesund-
heit. Alle Kinder waren gespannt und lauschten der Ge-
schichte von Jakob, der zum Zahnarzt musste und lernte, 
wie wichtig das richtige Zähneputzen ist. Gemeinsam wurde 
mit einer Riesenzahnbürste bei Kroko geübt und anschlie-
ßend konnten die Kinder das Gelernte bei sich ausprobie-
ren. Mit einer neuen Zahnbürste im Rucksack gingen alle 
froh nach Hause.
Viel Spaß weiterhin beim Zähneputzen!

  
� Fotos: Kiga. St. Josef

Kindertagesstätte Im Donaupark

Information zur Platzvergabe im Kindergarten 
Donaupark
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir für das ak-
tuelle Kindergartenjahr 25/26 keine freien Plätze mehr zur 
Verfügung haben.
Auch für das Kindergartenjahr 26/27 sind die Platzkapazi-
täten stark begrenzt. Daher können wir nicht alle Kinder auf 
der Warteliste berücksichtigen. Vorrangig werden Kinder im 
Vorschulalter aufgenommen.
Sollten Sie in der Zwischenzeit eine Reservierungszusage 
einer anderen Einrichtung der Gemeinde erhalten, werden 
Sie automatisch von unserer Warteliste gelöscht.
Anmeldung und Warteliste:
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Portal Little 
Bird.
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung, dass Ihr 
Kind auf der Warteliste eingetragen wurde.
Sobald wir Ihnen einen Platz anbieten können, wird Ihnen 
über Little Bird eine Reservierungszusage per E-Mail zuge-
schickt.
Bitte bestätigen Sie diese fristgerecht, damit wir Ihr Kind in 
die aktive Aufnahme übernehmen können.
Wichtige Hinweise:
Telefonische Anfragen in den Kindergärten sind nicht not-
wendig und helfen Ihnen nicht weiter.
Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Little-Bird-System 
und wir können keine früheren Zusagen erteilen.

In der Regel findet die Platzvergabe im April 2026 statt.
Wenn Sie keine Benachrichtigung von Little Bird erhalten, 
konnten wir Ihr Kind im kommenden Belegungsjahr leider 
nicht berücksichtigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Waldkindergarten Immendingen

Elternabend im Wald
Bei unserem diesjährigen Elternabend durften wir nicht nur 
zahlreiche Eltern, sondern auch unseren Bürgermeister, 
Herrn Stärk, sowie die Hauptamtsleiterin, Frau Zeller, begrü-
ßen. Es ist für uns immer wieder eine große Freude, wenn 
Vertreter der Gemeinde Interesse an unserer Arbeit zeigen 
und sich persönlich Zeit nehmen, um dabei zu sein.
Ein wichtiger Programmpunkt war ein Referat zum Thema 
„Welche Schuhe bei welchem Wetter?“. Dabei wurde an-
schaulich erläutert, wie entscheidend die richtige Wahl des 
Schuhwerks für das Wohlbefinden der Kinder ist. Beson-
ders bei längeren Wanderungen im Waldkindergarten spielt 
festes und wettergerechtes Schuhwerk eine zentrale Rolle, 
da es nicht nur Sicherheit bietet, sondern auch dafür sorgt, 
dass die Kinder unbeschwert und mit Freude an den Aktivi-
täten teilnehmen können.
Im weiteren Verlauf des Abends wurde das Ergebnis der El-
ternbeiratswahl bekanntgegeben. Wir gratulieren Frau Flei-
scher, Frau Kaur und Frau Abert herzlich zu ihrer Wahl und 
bedanken uns für ihre Bereitschaft, Verantwortung zu über-
nehmen. Ihr Engagement ist für uns von großer Bedeutung, 
da der Elternbeirat eine wichtige Brücke zwischen Eltern-
schaft und Kindergartenalltag bildet. Wir freuen uns sehr auf 
die kommende Zusammenarbeit und die gemeinsamen Pro-
jekte, die sicherlich viele wertvolle Impulse für unsere Arbeit 
bringen werden.
Darüber hinaus mussten wir mitteilen, dass Frau Sulimma 
uns verlassen wird. Sie tritt zum 01.01.2026 eine neue Stelle 
an. Auch wenn wir ihren Weggang sehr bedauern, wünschen 
wir ihr für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Ihr Einsatz 
und ihre Herzlichkeit haben unseren Kindergartenalltag be-
reichert und werden uns in guter Erinnerung bleiben.
Zum Abschluss des Abends haben wir einen Film gezeigt, 
der aus verschiedenen Ausschnitten des Alltags im Wald-
kindergarten zusammengestellt war. Die Eltern erhielten da-
durch einen lebendigen Einblick in unsere tägliche Arbeit, 
die Vielfalt der Aktivitäten und die Freude der Kinder im Um-
gang mit der Natur. Viele Eltern konnten dabei schmunzeln 
oder sich über kleine, vertraute Szenen freuen, die ihnen ein 
Lächeln ins Gesicht zauberten. Der Film war ein schöner 
Ausklang des Abends und hat die besondere Atmosphäre 
unseres Kindergartens noch einmal eindrucksvoll vermittelt.
Insgesamt war der Elternabend eine gelungene Veranstal-
tung, die nicht nur Informationen vermittelte, sondern auch 
Gelegenheit zum Austausch und zur Begegnung bot. Wir 
danken allen Beteiligten für ihr Kommen und die wertvolle 
Unterstützung, die unsere Arbeit im Waldkindergarten erst 
möglich macht.

GEMEINDEMUSIKKAPELLE

Rückblick Kirchenkonzert
Anlässlich unseres Kirchenkonzertes am vergangenen Wo-
chenende dürfen wir als Gemeindemusikkapelle auf einen 
gelungenen Konzertabend zurückblicken. In der besonde-
ren Atmosphäre der Pfarrkirche St. Peter und Paul präsen-
tierten wir den zahlreichen Konzertbesuchern eine Auswahl 
an Musikstücken, die von Barocken Klängen, über Choral-
Klang und Gospel, bis hin zu vorweihnachtlichen Klängen 
reichte. Dabei konnten wir, neben den als Gesamtkapelle 
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gespielten Stücken, mit einem Duett zwischen Tuba & Sa-
xophon und einem Ensemble aus Holzblasinstrumenten den 
Kirchenraum mit Klang ausfüllen.
Nach der Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Manuel 
Stärk starteten wir mit dem Marsch „The Royal Duke“ in 
den Konzertabend. Es folgten das von Choral-Klang und 
rockigem Drive geprägte Stück „Choral and Rock-Out“ be-
vor das Holz-Ensemble mit „Auf, schmetternde Töne“ in die 
Zeit des Barock zurückblickte. Nach den weiteren Stücken 
„Concerto“ und „Riflessi“ folgte mit einem Arrangement des 
bekannten Titels „The Sound of Silence“ ein, wenn nicht so-
gar DAS Highlight des Konzertabends, welches mit begeis-
terndem Applaus des Publikums honoriert wurde. Angelehnt 
an das gleichnamige Musical wurden mit „Jesus Christ Su-
perstar“ weiterhin sowohl rockige, als auch spirituelle Me-
lodien kombiniert. Mit „Tears of Pachelbel“ bewiesen Antal 
Fenyvesi und Lorenz Warmuth ihr musikalisches Können in 
einem gelungenen Duett, bevor das kurzweilige Programm 
mit „Spiritual Moments“ bereits zu Ende ging.
Nach zwei Zugaben und der Danksagung durch Herrn Pfar-
rer Maier ging es für die Besucher und uns in das nahe-
gelegene Pfarrheim, wo wir den weiteren Abend bei einem 
Umtrunk ausklingen lassen konnten.

� Foto: Jutta Freudig

Zu guter Letzt möchten wir als Gemeindemusikkapelle vor 
allem DANKE sagen.
•	 den zahlreichen Zuhörern für ihren Besuch und die groß-

zügigen Spenden
•	 Herrn Pfarrer Maier für die Bereitstellung der Räumlich-

keiten
•	 Frau Freudig für die Berichterstattung im Südkurier
•	 dem Team des Bauhofs Immendingen für die Erstellung 

der Bühne in der Kirche
•	 der Narrenzunft Strumpfkugler für die tolle Bewirtung im 

Pfarrheim.
GMK Immendingen
Der Schriftführer

Erfolgreiche Prüfung
Neben dem erfolgreichen Kirchenkonzert können und dür-
fen wir zugleich auch einer weiteren Musikerin aus unseren 
Reihen zu einem musikalischen Erfolg gratulieren. Neben 
der Vorbereitung auf den Konzertabend legte Selma Ibis 
(Querflöte) am 25.11.2025 sowohl in der musikalischen The-
orie, als auch in der Praxis, mit Erfolg das silberne Jung-
musikerleistungsabzeichen ab. Das Jungmusikerleistungs-
abzeichen in seinen verschiedenen Ausprägungen stellt im 
Lauf des musikalischen Wirkens immer einen Erfolg dar, auf 
den man stolz sein kann. Dabei steht es nicht zuletzt für die 
Lernbereitschaft und den Willen, sich stets weiterzuentwi-
ckeln und sein musikalisches Wissen auf verschiedene Wei-
se mit einbringen zu können. Wir als Gemeindemusikkapelle 
freuen uns sehr über diesen Erfolg und wünschen unserer 
Musikerkollegin auf ihrem weiteren musikalischen Weg alles 
Gute.

Auftritt Weihnachtsmarkt
Wie bereits bekannt, findet am Wochenende 29. bis 
30.11.2025 der diesjährige und 39. Immendinger Weih-
nachtsmarkt vor dem oberen Schloss statt. Hiermit möchten 
wir auf unseren Auftritt am 29.11.2025, um 19:00 Uhr, hin-
weisen, bei dem wir in bereits bewährter Weise, bekannte & 
besinnliche Weihnachtslieder vortragen werden. Wir würden 
uns freuen, Sie im Rahmen Ihres Weihnachtsmarktbesuchs 
bei uns als Zuhörer begrüßen zu dürfen.

FREIWILLIGE FEUERWEHR
IMMENDINGEN

Abteilung Ippingen

Christbaumverkauf Abt. Ippingen
Die FFW Ippingen lädt am 13.12.25 zum Christbaumver-
kauf ein.
Dieser findet wieder ab 14 Uhr, wie gewohnt, hinter dem Ge-
rätehaus in Ippingen statt.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Ihre FFW Ippingen

Abteilung Hattingen

Abteilungsversammlung 2025
Liebe Kameradinnen und Kameraden der Einsatz- und Al-
tersabteilung,
die diesjährige Abteilungsversammlung der Abteilung Hat-
tingen findet am Mittwoch, den 03.12.2025, um 19:30 Uhr in 
der Witthohhalle statt.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Abteilungskommandanten
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Bericht der Altersabteilung
7. Entlastung des Abteilungskommandanten
8. Verschiedenes
Auf eure Teilnahme freut sich der Ausschuss.

VEREINSMITTEILUNGEN

Elias-Schrenk mobil

Pflegeberatung gemäß § 37,3 SGB XI
Jeden Dienstag von 14:00 - 17:00 Uhr wird in unserer Tages-
pflege am Schlossplatz 7 eine Beratung für pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen gemäß §37,3 SGB XI durch 
geschulte Fachkräfte angeboten. Kommen Sie einfach wäh-
rend dieser Zeit vorbei oder vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin mit unserer Pflegedienstleitung Manuela Dro-
goin unter 07461 9669-72.

Begegnungscafé am Schloss 
auch während des Weihnachts-
markts
Wenn Sie sich während Ihres Weih-
nachtsmarktbummels bei Kaffee und 
Kuchen aufwärmen möchten, kom-
men Sie gerne ins Begegnungscafé 
am Schloss. Unsere ehrenamtlichen 
Helfer freuen sich auf Ihren Besuch. 
Geöffnet haben wir immer sonntags 
von 14:30 bis 17 Uhr.

Freunde der Reischachschule  
Immendingen e.V.

Danke für 100 Mitglieder!
Im Oktober durften wir unser 100. Mitglied im Förderverein 
Freunde der Reischachschule Immendingen e. V. begrüßen! 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns unterstützen.
Dank Ihrer Hilfe konnten wir in diesem Jahr viele tolle Pro-
jekte umsetzen:
•	 Schulausfahrten: Wir haben sowohl finanzielle Unterstüt-

zung für alle Schülerinnen und Schüler als auch Einzel-

 
Begegnungscafé am Schloss
� Foto: Elias Schrenk
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förderungen ermöglicht. Dazu gehörten unter anderem 
das Schullandheim, das Projekt „Politische Vielfalt“ und 
der Besuch der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Natz-
weiler-Struthof.

•	 Herbstball: Die Lichtanlage für eine stimmungsvolle At-
mosphäre wurde durch den Förderverein finanziert.

•	 Sporttag: Ein besonderes Highlight war der Eiswagen für 
die gesamte Schule – möglich durch die großzügige Un-
terstützung zweier Spender. Vielen Dank dafür!

•	 Einschulung der neuen Fünftklässler: Wir haben die El-
tern mit einem Einschulungsfoto überrascht und die Kin-
der herzlich willkommen geheißen.

•	 Weihnachtsaktion: Auch hier sind wir gerne mit dabei, 
um den Kindern eine Freude zu machen.

Ein besonderer Dank geht an die Karl Storz Stiftung aus 
Tuttlingen, deren großzügige Spende viele dieser Aktionen 
möglich gemacht hat.
Wir haben noch viel vor – und dafür brauchen wir weiterhin 
Ihre Unterstützung. Das muss nicht immer über eine Mit-
gliedschaft sein: Auch eine unkomplizierte Spende hilft uns 
sehr. Über unsere PayPal-Spendenseite geht 
das ganz einfach.
Den Link finden Sie auf der Homepage der 
Reischachschule: https://www.reischach-
schule.de/forderverein.html
Oder direkt hier scannen:
Wir wünschen allen Familien eine wunder-
schöne Weihnachtszeit im Kreis Ihrer Lieben!

Schwarzwaldverein e.V.
78194 Immendingen

SCHWARZWALD
VEREIN

Erlebnis Freiburger Weihnachtsmarkt – Vorweihnacht 
ist Tradition und Zauber zugleich!

Auf dem Weihnachtsmarkt Freiburg� Foto: Bludau J.

Über 120 Stände verzauberten uns am Samstag, den 22. 
November 2025 mit außergewöhnlichem Kunsthandwerk, 
kulinarischen Leckereien, Tannenduft, Kerzenschein, zahl-
reichen Marktständen und Vorweihnachtlichem für Groß und 
Klein. Die Einstimmung für den bevorstehenden Immendin-
ger Weihnachtsmarkt ist dem Schwarzwaldverein – inclusive 
Weihnachts-Shopping – gelungen.
Jetzt heißt es wieder: Auf in die Adventszeit, fertig, los!
Euer Vorstandsteam

Sozialverband VdK
Ortsverband Immendingen

Der VdK Ortsverband Immendingen informiert
Zur diesjährigen Weihnachtsfeier am Sonntag, den 07. De-
zember 2025, um 14 Uhr lädt der VdK Ortsverein Immen-
dingen alle Mitglieder mit Partner ins Pfarrheim in Immen-
dingen recht herzlich ein. Zur besseren Planung bitten wir 

 
Spenden Bar-
code Foto: Domi-
nique Döhring

um baldige Anmeldung bei Hans-Jürgen Ohmke unter Telef. 
0771 14082 oder E-Mail hjohmke@gmail.com.
Für die Weihnachtsmarktfahrt am Donnerstag, den 04. De-
zember, nach Esslingen am Neckar sind noch wenige Rest-
plätze frei, Anmeldung und Info bei Hans-Jürgen Ohmke.

Akkordeonverein "Junge Donau"
Immendingen 1936 e.V.

39. Immendinger Weihnachtsmarkt
Besuchen Sie uns an unserem Stand …

 
� Foto: Akkordeon-Verein

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Akkordeon-Verein „Junge Donau“

Weihnachtsvorspiel am 14. Dezember 2025

Musikalische Früherziehung
Babymusikgarten

Musikgarten 1 und 2

Klangstraße

Klavierschüler
Akkordeonschüler

Akkordeon-Verein „Junge Donau“ 
Immendingen 1936 e. V.

 
� Plakat: Akkordeon-Verein
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Bund der Selbstständigen
Ortsverband Immendingen

39. Immendinger Weihnachtsmarkt
Ende November ist es wieder so weit: Die Gemeinde ver-
anstaltet den 39. Immendinger Weihnachtsmarkt zusammen 
mit dem BdS vor der Kulisse des oberen Schlosses (und 
auch im Innenhof).

Weihnachtsmarkt
Immendinger

Sa. , 29.11. & So. , 30.11.

 
� Plakat: BdS Immendingen e.V.

Der Markt öffnet am Samstag, den 29.11., um 16:00 bis 
23:00 Uhr und am Sonntag, den 30.11., von 11:00 bis 18:00 
Uhr.
Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein bei le-
ckerem Glühwein und vielen anderen kleinen und größeren 
Attraktionen.

Musikverein Zimmern a. d. Donau

Weihnachtstheater 2025
Dieses Jahr präsentiert der Theaterclub Zimmern das Thea-
terstück Polnische Wirtschaft oder Gute Lügen leben länger 
von Bernd Gombold.
Die Aufführungen finden am Samstag, den 20.12.2025 um 
14:00 Uhr (Generalprobe, Kinderaufführung) und um 19:30 
Uhr und am Sonntag, den 21.12.2025 um 19:00 Uhr, wie 
gewohnt in der Hornenberghalle in Zimmern, statt.
J. Hirt, Schriftführerin

Zimmerer Teufelsbrut e.V.
Zimmern an der Donau gegr. 1980

Kinderausflug 2025

Unsere mutigen Jungteufel� Foto: ZTB

Liebe Köhler und Teufel,
letzten Samstag fand unser jährlicher Kinderausflug statt. In 
diesem Jahr ging es mit unseren Jungteufeln zum Schlitt-
schuhfahren nach Schwenningen. Die zehn Kinder stellten 
auf dem Eis mutig ihr Können unter Beweis und wurden in-
nerhalb kürzester Zeit zu echten Profis (… wovon sich die 
Vorstandschaft noch einiges abschauen kann). Nach dem 
Spaß auf dem Eis gab es noch ein leckeres Abendessen im 
Farrenbräu, bevor die Kinder ausgepowert, aber glücklich 
zu Hause abgeliefert wurden.
Wir freuen uns, dass auch dieses Jahr wieder so viele von 
unseren Nachwuchsteufeln teilgenommen haben und hof-
fen, dass dies die kommenden Jahre so bleibt.
-Eure Vorstandschaft-

Hilfe für Cherson (Ukraine) e.V.

Weihnachten im Schuhkarton
Der Ukraine-Hilfe-Verein möchte in diesem Jahr wieder 
Kindern in Cherson eine Freude machen, mit der Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“.
Damit möglichst viele Kinder von der Aktion profitieren, bit-
ten wir um zahlreiche Spenden. Der Schuhkarton soll für 
Kinder zwischen 0 und 15 Jahren gepackt werden.
Besonders geeignet sind folgende Artikel:
Dicke Socken, Mützen, Schals, Handschuhe, Schreibwa-
ren, Bastelartikel, Bilderbücher für Kleinkinder, Kuscheltiere, 
Schokolade, haltbare Süßwaren, Spielwaren, Gesellschafts-
spiele (mit Anleitung in ukrainischer Sprache), Hygieneartikel 
(z. B. Kamm, Bürste, Zahnpasta, Deo, Nagellack ...)
Nicht so gut geeignet sind:
Bücher zum Lesen (außer in ukrainischer/russischer Spra-
che), Gesellschaftsspiele (ohne Anleitung in ukrainischer/
russischer Sprache).
Bitte den Schuhkarton als Geschenk verpacken und mit einem 
A6 großen Zettel gut leserlich beschriften, ob das Geschenk 
für ein Mädchen oder einen Jungen ist und für welches Alter.
Das fertige Geschenk bis spätestens 10.12.2025 abge-
ben bei: Iryna Lierheimer, Zimmern, Amtenhauser Straße 1, 
78194 Immendingen.
Am besten den Abgabetermin per E-Mail vereinbaren über 
Hilfe_f_cherson@gmx.de.
Alternativ kann das Geschenk auch im Bürgerservice 
des Rathauses Immendingen abgegeben werden, zu 
den üblichen Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:00 Uhr
sowie montags von 13:30 bis 16:00 Uhr und donnerstags 
von 13:30 bis 18:00 Uhr.
Wir bedanken uns bereits jetzt für zahlreiche Unterstützung!

Landjugendgruppe Ippingen
im Bund Badischer Landjugend

Der Nikolaus kommt
Am 05. Dezember 2025 ist es so weit: Der Vorbote des 
Christkinds tritt die Erdenfahrt an und besucht die Kinder. 
Alle Familien aus Ippingen und Öfingen, die Interesse dar-
an haben, vom Nikolaus und seinem Gefährten Knecht Ru-
precht besucht zu werden, können sich bei Lukas Nopper 
unter der Nummer 0172 4924 724 melden. Ab ca. 17:30 Uhr 
wird es losgehen. Wir freuen uns über viele Anmeldungen.
Die Vorstandschaft

Musikverein Hattingen e.V.

Einladung zum Weihnachtskonzert des Musikvereins 
Hattingen am 13. Dezember 2025
Wir laden Sie herzlich zu unserem festlichen Weihnachts-
konzert am Samstag, 13. Dezember 2025 unter dem Motto 
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„Jubiläumsklänge & kulinarische Begleiter“ ein.
Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend in der Ad-
ventszeit!
Seit 100 Jahren verbindet unser Verein Menschen durch 
Musik – und dieses Jubiläum möchten wir gemeinsam mit 
Ihnen feiern.
Genießen Sie festliche Stimmung, lassen Sie den Alltag 
hinter sich und verbringen Sie ein paar schöne Stunden in 
geselliger Atmosphäre. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens 
gesorgt.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und darauf, mit Ihnen 
einen unvergesslichen Abend zu erleben. Bringen Sie Fami-
lie, Freunde und gute Laune mit – wir sorgen für Musik und 
Genuss!
Ihr Musikverein Hattingen e. V.

� Plakat: Musikverein Hattingen e.V.

Landjugendgruppe Mauenheim
im Bund Badischer Landjugend

Nikolausservice
Es ist wieder so weit: wie jedes Jahr bieten wir wieder unse-
ren Nikolausservice an, bei dem der Nikolaus und sein treu-
er Gefährte Knecht Ruprecht Sie und Ihre Kinder zu Hause 
besuchen kommen.
Die beiden sind dieses Jahr nur am Freitag, dem 05.12.2025, 
unterwegs.
Bei Interesse können Sie sich telefonisch oder per Whats-
App bei Gabriel Bausch unter der Handynummer +49 175 
3264805 anmelden.
Die Vorstandschaft

Frauengemeinschaft Hattingen

 
�

� Plakat: Frauengemeinschaft Hattingen

Frauentreff 
Kirchen-Hausen/Hintschingen

Einladung zu unserer 55. Generalversammlung
Zu unserer 55. Generalversammlung am Montag, 01.12. 
2025 um 19:00 Uhr dürfen wir Euch alle recht herzlich in den 
Pfarrsaal einladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfungsbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahlen (Schriftführer und Beisitzer)
8. Wünsche und Anträge
Wir freuen uns darauf, danach noch ein paar gesellige 
Stunden mit Euch verbringen zu können.
Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.
Wer diesen in Anspruch nehmen möchte, darf sich bei Anja 
(Tel.: 07704/227027) oder Andrea (0172 2065012) melden.
Auf einen schönen Abend freut sich
die Vorstandschaft

REGIONAL DENKEN - REGIONAL HANDELN
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SPORTNACHRICHTEN

TV Immendingen 1882 e.V.

TVI Spendenaktion

 
� Plakat: TV Immendingen

SV 1920 TuS
Immendingen e.V.

Fußballnachrichten

Aktive
1. Mannschaft
SV TuS Immendingen – SG St. Märgen/St. Peter | verlegt
Kreisliga A
2. Mannschaft
SV TuS Immendingen 2 – SG St. Märgen/St. Peter 2 | ver-
legt
Kreisliga B

Die nächsten Spiele:
Samstag, 29.11.2025
SV TuS Immendingen – SG St. Märgen/St. Peter
Kreisliga A
14:30 Uhr

SV TuS Immendingen 2 – SG St. Märgen/St. Peter 2
Kreisliga B
12:45 Uhr

Jugend

Die nächsten Spiele:
Samstag, 29.11.2025
D Jugend
Hallen-Bezirksturnier in Donaueschingen
Ab 15:15 Uhr
Sonntag, 30.11.2025
C1-Jugend
Hallen-Bezirksturnier in Villingen
Ab 13:43 Uhr
E1-Jugend
Hallen-Bezirksturnier in Hinterzarten
Ab 10:14 Uhr
E2-Jugend
Hallen-Bezirksturnier in Villingen
Ab 10:00 Uhr

Ankündigung

 
� Plakat: SV Immendingen

Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg.
Weitere Fußballinformationen unter:
www.svimmendingen.de

IM

MENDINGEN e.V
.

19 62
KEGELSPORTCLUB

KSC Immendingen e.V.

Qualifikation der Südbadischen Seniorinnen und Senio-
ren Mannschaftsmeisterschaften.
Am vergangenen Wochenende fand die Qualifikation unserer 
Seniorinnen Mannschaften im Südbadischen Kegelverband 
statt. Der KSC Immendingen bzw. der KV Tuttlingen startete 
mit vier Spielerinnen auf den Kegelbahnen in Mühlhausen im 
Gasthaus Mägdeberg.
Silke Schuler machte den Anfang und spielte gute 528 Holz. 
Beate Hoffmann ebenfalls in der Startpaarung 472 Holz.
Als dritte durfte Roswitha Ohnemus auf die Bahn. Sie spielte 
508 Holz. Als Letzte spielte Silke Schätzle mit 538 Holz das 
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beste Ergebnis der vier. So erzielte der KV Tuttlingen mit 4 
Spielerinnen 2041 Holz. Nachdem alle 5 Mannschaften 
durch waren, gab es folgendes Endergebnis:
1. Platz KSV Freiburg 1	
2115 Holz
2. Platz KV Offenburg	
2081 Holz
3. Platz SKV Unterkirnach	
2077 Holz
4. Platz KV Tuttlingen	
2041 Holz
5. Platz KSV Freiburg 2	
2013 Holz
Platz 1-4 hat sich somit zum 
Finale, das am 29. März in 
Freiburg stattfindet, qualifi-
ziert.
Glückwunsch an unsere 4 
Seniorinnen und jetzt schon viel Erfolg in Freiburg.

Vorschau 8. Spieltag
Am 8. Spieltag kommt es zu folgenden Begegnungen:
Heimspiele in der Hauserei
Samstag, 28.11.2025 um 12.45 Uhr	
KSC Männer 2– SKC 85 Löffingen
Gegen Löffingen darf man ein spannendes Spiel erwarten. 
Sie lauern mit einem Spiel weniger hinter unserer zweiten 
Mannschaft. Auch hier gilt es, die bestmöglichste Leistung 
abzurufen.
Samstag, 28.11.2025 um 16.00 Uhr	
KSC Männer 1 – SKC Gütenbach 1
Als Tabellenführer ist man für dieses Spiel klar favorisiert ge-
gen den Tabellen 8. Jedoch sollten die Leistungen weiter 
hochgehalten werden, um die Herbstmeisterschaft schon 
jetzt abzusichern.
Sonntag, 29.11.25 um 13.00 Uhr	
KSC Frauen 1 – DKC/ BW Freiburg 1
Im kommenden Heimspiel kommt die einzige Mannschaft 
aus Südbaden, die auch in der 2. Bundesliga Süd spielt, 
auf unsere Bahnen in die Hauserei. Man kennt sich schon 
viele Jahre, jedoch spielen die Freiburger viele Jahre in der 
1. zw. 2. Bundesliga. Deshalb darf man gespannt sein, wie 
sie auf unseren Bahnen zurechtkommen und wer die glück-
lichere Mannschaft aus Südbaden sein darf. Wie die Auf-
stellung aussehen wird ist noch nicht bekannt, da wir einige 
schmerzliche Ausfälle in den letzten Wochen zu verkraften 
haben. Jedoch wäre ein erster Heimsieg unglaublich wichtig 
für das Selbstbewusstsein.

Wir stellen uns vor:

 
(von links nach rechts/ vorne nach hinten) Ohnemus Ros-
witha, Daniela Eiche, Nicole Speck, Heike Herzog, Silke 
Schätzle, Silke Schuler, Christine König, Christina Eiche, Do-
ris Kraft� Fotos: KSC Immendingen

 

In dieser Woche wollen wir Euch unsere 1. Frauenmann-
schaft vorstellen. Nach dem letztjährigen Aufstieg aus der 
Baden-Württemberg spielen sie in dieser Saison in der 2. 
Bundesliga Süd. Dort liegen sie im Moment am Tabellenen-
de, denn es war bisher nur ein Auswärtssieg möglich. Was 
sehr außergewöhnlich ist, denn gerade die Heimstärke hat 
meist für die Punkte gesorgt. Aber aufgeben ist keine Option 
und deshalb wird weiter um jeden Punkt gekämpft.

Schützenverein 1924 e.V.
Immendingen

Barschen am Silvester im Schützenhaus und Schieß-
aufsichtseinteilung 2026
Am Silvestertag findet um 13:00 Uhr wieder das beliebte 
Barschen im Schützenhaus statt.
Die Schießaufsichtseinteilung für 2026 wurde auf der Home-
page veröffentlicht.

Sportverein Hattingen
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Öffnungszeiten Clubheim
Freitag:	 20:00 Uhr
Sonntag:	10:00 Uhr

Vorschau:
Bezirksliga Bodensee
16. Spieltag
Sonntag, 30.11.2025
Hattinger SV - SV Allensbach 14:30 Uhr

24. Sieben-Meter-Turnier
Hallo Sportsfreunde,
endlich ist es wieder so weit, das alljährliche Sieben-Meter-
Turnier des HSV rückt näher. Es findet am Samstag, dem 
29.11.2025, in der Witthoh-Halle in Hattingen statt.
Eine Mannschaft besteht aus 5 Schützen und 1 Torwart, 
egal, ob weiblich oder männlich, jung oder alt.
Jetzt also schnellstens das Anmeldeformular ausfüllen und 
zurück an eine der u. g. Adressen schicken oder unter der E-
Mail: axel.c.schmid@web.de anmelden, schon seid ihr dabei 
(möglichst schnell, da nur eine begrenzte Anzahl an Mann-
schaften teilnehmen kann).
- Anmeldeschluss ist der 28.11.2025.
- Die Startgebühr beträgt 30 €.
- Turnierbeginn ist um 16 Uhr.
- Die besten drei Mannschaften erhalten Geldpreise!
Für Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
Hattinger Sportverein

Kontaktadresse:
Thomas Gaßner		 Axel Schmid
Hegaustraße 1		  Maurenstraße 12
78194 Hattingen	 78194 Hattingen
Tel.: 07462/6882	 Tel.: 0173/8802335
..........................................................................................

Anmeldung zum 24. Sieben-Meter-Turnier
am Samstag, dem 29.11.2025

Mannschaftsname: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anschrift des Spielführers:

Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Straße: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PLZ/Ort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-Mail-Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ort, Datum								        Unterschrift
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KIRCHLICHE MITTEILUNGEN

Seelsorgeeinheit St. Sebastian  
Immendingen-Möhringen

St. Peter und Paul Immendingen
St. Gallus Zimmern,
St. Bartholomäus Mauenheim,
St. Priska Ippingen,
St. Theopont und Synesius Hattingen,
St. Andreas Möhringen,
St. Jakobus Eßlingen

Bachzimmerer Str. 2a, 78194 Immendingen
Tel.: 07462 6289
E-Mail-Adresse:
immendingen@kath-immendingen-moehringen.de

Besuchen Sie uns auf unserer Home-
page:
www.kath-immendingen-moehringen.de
Bankverbindung:	
Sparkasse Engen-Gottmadingen
IBAN:	DE97 6925 1445 0005 1050 10
SWIFT-BIC:	 SOLADES1ENG

Seelsorgeteam:
Axel Maier, Pfarrer
maier@kath-immendingen-moehringen.de	
Tel.: 07462 6289
Pfarrbüro Immendingen
immendingen@kath-immendingen-moehringen.de	
Tel.: 07462 6289
Pfarrbüro Möhringen
moehringen@kath-immendingen-moehringen.de	
Tel.: 07462 269382

Sekretärinnen:
Kornelia Schlesinger, Iris Kleiner, Regina Graf

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montag		    8:30 Uhr - 11:00 Uhr
Dienstag		  10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwoch		   8:30 Uhr - 11:00 Uhr
Donnerstag	 15:30 Uhr - 18:30 Uhr

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Möhringen
Dienstag		    8:30 Uhr - 11:30 Uhr
Mittwoch		 15:30 Uhr - 18:30 Uhr
Freitag		    8:30 Uhr - 11:30 Uhr

Redaktion des Mitteilungsblattes
Bitte senden Sie alle Mitteilungen für das Gemeindeblatt 
bis 	 Dienstag, 10:00 Uhr,
an		  info@kath-immendingen-moehringen.de.

Bitte bestellen Sie Messgedenken 3 Wochen vor dem 
gewünschten Datum.

Sternstunde im Advent am Sonntag, 30.11.2025, in 
Hattingen
Näheres siehe unter Hattingen.

Herzliche Einladung zur Mitfeier des Patroziniums  
St. Andreas in Möhringen
am 30. November um 10 Uhr.
Das Gemeindeteam Möhringen lädt am Sonntag nach dem 
Gottesdienst zu Glühwein und Punsch auf dem Kirchhof ein.

Morgenlob für Frauen in der Kirche von Zimmern am 
Mittwoch, 3. Dezember 2025
Näheres siehe unter Zimmern.

5. Krippenweg in Immendingen
Auch in diesem Jahr kann man in Immendingen eine idylli-
sche Adventszeit genießen und die Wartezeit auf den Hei-
ligen Abend und das neue Jahr stimmungsvoll verkürzen.
Um Kirche und Rathaus sowie an verschiedenen anderen 

 
Foto: www.kath-
immendingen-mo-
ehringen.de

Orten lassen sich dieses Jahr knapp 70 zum Teil sehr aus-
gefallene Weihnachtskrippen, die entweder das Anwesen 
oder einzelne Fenster schmücken, bestaunen und versetzen 
garantiert jeden in Weihnachtsstimmung.
In der Zeit vom Sonntag, den 07.12., bis Dreikönig stehen 
die Krippen für alle Bewunderer bereit.
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere diesjährigen Un-
terstützer, die Firma Zeller & Jochum Holzbau GmbH für die 
wunderschönen neuen Krippenställe, Herrn Maler Merz aus 
Donaueschingen, der unseren Krippenständern durch einen 
bunten Anstrich ein neues Gesicht verliehen hat, Herrn Ar-
min Zeller aus Ippingen für das Streichen der neuen Krip-
penställe, der Gemeinde Immendingen für die Bereitstellung 
von Reisig, sowie allen, die durch ihre Unterstützung die 
Umsetzung dieser tollen Aktion möglich machen. Viel Freu-
de beim Besichtigen des Krippenweges wünscht Ihnen das 
Familiengottesdienstteam mit Pfarrer Maier.

Die Liebe allein versteht das Geheimnis,
andere zu beschenken
und dabei selbst
reich zu werden.
Augustinus Aurelius, Bischof von Hippo, 354-430
(Quelle: Liturgiekalender St. Benno)

Das Pfarrbüro in Immendingen ist am Montag, 01. De-
zember geschlossen!

Krankenkommunion im Advent und vor den Festtagen
Sie sind krank oder betagt und können nicht an den Ge-
meindegottesdiensten teilnehmen? Sie haben eine pflege-
bedürftige Person zu Hause, die sich über den Besuch eines 
Pfarrers oder eines Kommunionhelfers freuen würde? Sie 
würden im Advent und vor Weihnachten Zuhause gerne die 
Hl. Kommunion oder die Krankensalbung empfangen? Ha-
ben Sie den Mut und sprechen Sie uns an. Melden Sie sich 
bitte im Pfarrbüro in Immendingen oder in Möhringen, rufen 
Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir nehmen 
dann zur Terminabsprache mit Ihnen Kontakt auf. Sehr ger-
ne bringen wir Ihnen die Hl. Kommunion nach Hause. Allen 
alten und kranken Menschen wünschen wir viel Zuversicht, 
Trost und Kraft.
gez. Axel Maier, Pfarrer

Wochenendgottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit

Sa., 29.11. Immendingen 18.30 Uhr Vorabendmesse 
mit Segnung der 
Adventskränze 
und -gestecke

Eßlingen 18.30 Uhr Vorabendmesse 
mit Segnung der 
Adventskränze 
und -gestecke

So., 30.11. Möhringen 10.00 Uhr Festgottesdienst 
z. Patrozinium 
mit Segnung der 
Adventskränze 
und -gestecke, 
Sonderzeit

Kath. Pfarrgemeinde
St. Peter und Paul
Immendingen

Sa., 29.11.25	
18.30		�  Vorabendmesse mit Segnung der Adventskränze 

und -gestecke
			�   wir beten für Norbert Michalik u. verst. Eltern und 

Schwiegereltern und Geschwister - Gerd Nottrodt 
- verst. Eltern, Anna und Stephan Gartschewski

So., 07.12.25	 2. Adventssonntag
10.30		�  Familiengottesdienst mitgestaltet von Kindern, 

Jugendlichen und ConTakte.
			�   Von heute bis zu Dreikönig ist der 5. Immendinger 

Krippenweg.
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			�   Wir beten für Ewald u. Gertrud Fässle u. verst. An-
gehörige d. Fam. Fässle-Wöhrle - Verst. Angehöri-
ge d. Fam. Kehm-Zeller

Kath. öffentliche Bücherei Immendingen
Öffnungszeiten:
Montag, 		  16.30 bis 18.30 Uhr
Mittwoch,	 16.30 bis 18.30 Uhr
Neuerwerbung:
Neben der Autobiografie „Hoffe“ des verstorbenen Paps-
tes Franziskus das soeben erschienene Buch über seinen 
Nachfolger „Papst Leo XVI.“ von Vatikanexperte Andreas 
Englisch.
Außerdem neue Kinder- und Jugendbücher.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Kontakt: 07462/6766

Pfarrei St. Peter und Paul auf dem Weihnachtsmarkt 
Immendingen
Die Pfarrei bietet in ihrer Weihnachtshütte wieder Winzerwe-
cken, Punsch mit und ohne Schuss und
natürlich den beliebten Ingwerwein an. Außerdem werden 
Adventsgestecke von Renate Schäfer angeboten und die 
Ministrantinnen und Ministranten verkaufen leckere Schoko-
Fruchtspieße.
Die Pfarrei freut sich auf zahlreichen Besuch.

Angebot beim
Weihnachtsmarkt

Adventsgestecke

Ingwerwein

Punsch

Schokofrüchte

Winzerwecken

 
� Plakat: C. Lange

Kath. Pfarrgemeinde St. Gallus
Zimmern

Sa., 06.12.25	 Hl. Nikolaus	
18.30		  Vorabendmesse
			�   wir beten für Josefine Heizmann, Christiane Gut - 

Nikolaus und Viktor Trenkenschuh

Öffnungszeiten der Kirche St. Gallus in Zimmern
Die Kirche ist am Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen 
jeweils von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

Morgenlob für Frauen in der Kirche von Zimmern am 
Mittwoch, 3. Dezember 2025
Herzliche Einladung zum Morgenlob für Frauen in die 
Kirche von Zimmern!
Wie gewohnt treffen wir uns zunächst um 8 Uhr in der Kirche 
zu Besinnung und Gebet.
Danach gehen wir ins Pfarrhaus, um gemeinsam zu früh-
stücken. Dazu bitte ich mitzubringen, was immer zum Früh-
stück gebraucht und gewünscht wird: Kaffee, Milch, Butter, 
Marmelade usw.
Weckle bringe ich für alle mit.
Termin: Mittwoch, 3. Dezember
Ich freue mich sehr, alle wieder zu treffen.
Herzliche Einladung an alle Frauen!
Weitere Termine:
Donnerstag, 11. Dezember
Mittwoch, 17. Dezember
Falls Fragen sind, bitte gerne bei mir anrufen: Dorothea Hof-
mann, Tel. 91316.

Besinnung im Advent für Alt 
und Jung
Thema: 	� An der Krippe 

finden alle ihren 
Platz

Ort: 		�  Neben der St.-Gal-
lus-Kirche in Zim-
mern

			   �bei schlechtem 
Wetter in der Kirche

Advent, eine Zeit, geprägt von 
Hektik und Stress.
Unterbrechen Sie mit uns an den Adventssonntagen diese 
Zeit mit Lichtern, Liedern, Musik und kurzen Texten.
Verschiedene Gruppierungen aus Zimmern gestalten diese 
Zeit.
Schon im vergangenen Jahr wurden Krippenfiguren und der 
Stall hergestellt
Reservieren Sie folgende Termine
1. Sonntag, 7. Dezember 2025 um 16.30 Uhr
Thema. „Gottes Engel brauchen keine Flügel“
Unter Mitwirkung der Jungmusiker
2. Sonntag, 21. Dezember 2025 um 15.30 Uhr
Thema: Arm und Reich an der Krippe
Unter Mitwirkung des „Zimmerer Chörle“
3. Heiliger Abend-
Mittwoch, 24. Dezember
Krippenspiel in der Kirche – wir feiern Jesu Geburt.
Gerne dürfen Sie Ihre eigene Teetasse mitbringen.
Auf ihr Kommen freut sich das
Gallus-Team

Kath. Pfarrgemeinde
St. Bartholomäus
Mauenheim

Fr., 28.11.25	
17.00		  Rosenkranz
Fr., 05.12.25	Herz-Jesu-Freitag	
17.00		  Rosenkranz

Kath. Pfarrgemeinde
St. Theopont und Synesius
Hattingen

Fr., 28.11.25	
10.00		  Eucharistiefeier
So., 07.12.25 - 2. Adventssonntag	
10.30		  Eucharistiefeier

Kath. öffentliche Bücherei Hattingen
Öffnungszeiten:
dienstags von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Euer Büchereiteam Beate und Rita

 
� Foto: U. Hilscher
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Sternstunde im Advent
Herzliche Einladung an alle Kinder
Wir laden alle Kinder der Seelsorgeeinheit im Kindergarten- 
und Grundschulalter herzlich zu unserer Sternstunde im 
Advent ein. Unsere besondere Adventsandacht findet am 
Sonntag, 30.11.2025 von 16.30 – 18.00 Uhr im Pfarrheim 
Hattingen statt.
Wir wollen gemeinsam eine Geschichte hören, beten, singen 
und kreativ werden. Bitte bringt Holzstifte zur Sternstunde 
mit. Um besser planen zu können, bitten wir um eine An-
meldung bis Freitag, 28.11.25, unter familiengottesdienst-
hattingen@gmx.de.
Wir freuen uns auf euch
Euer Familiengottesdienstteam Hattingen

Kath. Pfarrgemeinde St. Priska
Ippingen

So., 30.11.25 - Hl. Andreas, Apostel, Fest - 
1. Adventssonntag	
18.30		  Rosenkranz
Di., 02.12.25	
18.30		  Eucharistiefeier
			   wir beten für Erika Birkle – Monika Schaaf
So., 07.12.25 - 2. Adventssonntag	
18.30		  Rosenkranz

Senioren-Treff im Advent
Zu Beginn der Adventszeit laden wir zum letzten Senioren-
mittag 2025 ein. Am Donnerstag, 04.12., ab 14:30 Uhr öff-
nen die Türen des Pfarrhauses zum vorweihnachtlichen Bei-
sammensein. Kuchenspenden bitte anmelden. Vielen Dank.
Das Gemeindeteam

Kath. Pfarrgemeinde St. Andreas Möhringen

So., 30.11.25 - Hl. Andreas, Apostel, Fest - 
1. Adventssonntag
10.00		�  Festgottesdienst zum Patrozinium mit Segnung 

der Adventskränze - es singt der Projektchor, der 
gleichzeitig sein 10-jähriges Bestehen feiert.

			�   Sonderkollekte für den Erhalt unseres Kirchenge-
bäudes.

Do., 04.12.25	
18.30		  Eucharistiefeier und Anbetung
			   wir beten für Susanne Kornmaier
Fr., 05.12.25	Herz-Jesu-Freitag
18.00		  Rosenkranz
18.30		  Eucharistiefeier zum Herz-Jesu-Freitag
			�   wir beten für Maria Hall u. verst. Angehörige - 

Fam. Gremminger und Hagel u. verst. Angehörige 
- Familie Bauser - Schmid und verst. Angehörige

Sa., 06.12.25	 Hl. Nikolaus
6.30		  RORATE-Messe
			   Anschl. Frühstück im Gemeindehaus.

Kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus Eßlingen

Sa., 29.11.25	
18.30		�  Vorabendmesse mit Segnung der Adventskränze 

und -gestecke
Sa., 06.12.25 – Hl. Nikolaus	
18.00		  Vorabendmesse zum St.-Nikolaus-Tag.
			�   Anschließend bietet das Gemeindeteam vor der 

Kirche Grillwürste, Glühwein und Getränke an. 
Bitte SONDERZEIT beachten!

			�   Wir beten für Jahrtagstiftung Edmund und Mathil-
de Biehler.

Kath. Pfarrgemeinde St. Wendelin  
Hintschingen

Katholische Kirchengemeinde Kirchtal-Donau –  
St. Wendelin, Hintschingen

Sonntag, 30. November 2025 – 1. Adventssonntag
10:00 Uhr 	 Hintschingen
				    Wort-Gottes-Feier
				    Herzliche Einladung zum 1. Advent
				�    Wir laden ein, die Adventskränze zu segnen. 

Besonders Kinder mit ihren Familien sind dazu 
eingeladen.

10:00 Uhr 	 Kirchen-Hausen
				    Wort-Gottes-Feier
Sonntag, 7. Dezember 2025 – 2. Adventssonntag
10:00 Uhr 	 Kirchen-Hausen
				�    Familiengottesdienst mitgestaltet vom Kinder-

garten

Anmeldung Firmvorbereitung 2026
Die Anmeldung zur Firmvorbereitung 2026 ist bis zum 
19.12.2025 möglich. Die Anmeldeunterlagen wurden beim 
Infoabend ausgegeben. Weitere liegen in den Kirchen aus. 
Bitte alle Unterlagen (3 Seiten) gesammelt im Pfarrbüro ab-
geben und den Teilnehmerbeitrag auf das im Infoheft ange-
gebene Konto überweisen.
Euer Firmteam

Frauentreff Kirchen-Hausen/Hintschingen
Einladung zu unserer 55. Generalversammlung
Zu unserer 55. Generalversammlung am Montag, 01.12. 
2025, um 19:00 Uhr dürfen wir Euch alle recht herzlich in 
den Pfarrsaal einladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfungsbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahlen (Schriftführer und Beisitzer)
8. Wünsche und Anträge
Wir freuen uns darauf, danach noch ein paar gesellige Stun-
den mit Euch verbringen zu können.
Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.
Wer diesen in Anspruch nehmen möchte, darf sich bei Anja 
(Tel.: 07704/227027) oder Andrea (0172 2065012) melden.
Auf einen schönen Abend freut sich die Vorstandschaft.

Senioren Kirchen-Hausen/Hintschingen
Wir laden Euch alle ganz herzlich zu einem Seniorennach-
mittag in der Adventszeit am Sonntag, 7. Dezember 2025, 
um 13:30 Uhr in den Pfarrsaal ein.
Der Frauentreff und die Firmlinge werden uns bewirten und 
den Nachmittag mitgestalten. Wer einen Fahrdienst benö-
tigt, kann sich gerne bei Uschi, Telefon 922768, oder Brigit-
ta, Telefon 6556, melden.
Wir freuen uns auf ein paar schöne Stunden mit Euch!
Uschi, Angelika, Brigitta und der Frauentreff

Evangelische Kirchengemeinde
Immendingen "Versöhnungskirche"

Kontakt und Öffnungszeiten
Pfarrerin: Kim Ajna Adchayan
Tel. 01746522910
E-Mail: Kim-Ajna.Adchayan@elkw.de
Internet: www.immendingen-evangelisch.de
1. Vorsitzende des Kirchengemeinderats:
Heike Averhage, Tel.: 07462 8081
Kirchenpflege:
Sabine Heise, Tel.: 07463 9918640
E-Mail: Pfarramt.Immendingen@elkw.de

Rauchmelder retten Leben



Nummer 48
Freitag, 28. November 202528

Gemeindebüro Immendingen:
78194 Immendingen, Schwarzwaldstraße 1
Sekretärin: 	 Andrea Vöckt, Tel.: 07462 1308, 
				    Fax: 07462 945066
				    E-Mail: andrea.voeckt@elkw.de
Öffnungszeiten: Donnerstag, 16:00 – 18:00 Uhr
Internet: www.immendingen-evangelisch.de
Gemeindebüro: 78187 Geisingen, Reckenbachstraße 4
Sekretärin: Andrea Vöckt, Tel. 07704 260
E-Mail: andrea.voeckt@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag u. Donnerstag, 09:00 – 11:30 Uhr
Internet: www.markuskirche-geisingen.de

Wochenspruch: „Siehe, dein König komm zu dir,  
ein Gerechter und ein Helfer.“

Sacharja 9,9b

Sonntag, den 30. November 2025 – 1. Advent
09.30 Uhr	� Gottesdienst in der Markuskirche Geisin-

gen mit anschließendem Kirchenkaffee – 
Prädikantin Irmgard Kratt

Die Gemeindeglieder aus Immendingen sind herzlich 
eingeladen, den Gottesdienst in Geisingen zu besuchen.
10.00 Uhr	� Kirchenwahlen im Gemeindezentrum unter-

halb der Versöhnungskirche
Das Wahllokal hat bis 16.00 Uhr geöffnet.
Mittwoch, den 3. Dezember 2025
15.00 Uhr	� Konfirmandenunterricht im Gemeindezen-

trum unterhalb der Versöhnungskirche – 
Pfarrerin Kim Adchayan.

Sonntag, den 7. Dezember 2025 – 2. Advent
09.30 Uhr	� Gottesdienst mit Abendmahl in der Versöh-

nungskirche in Immendingen – Pfarrerin Kim 
Adchayan

Die Gemeindeglieder aus Geisingen sind herzlich einge-
laden, den Gottesdienst in Immendingen zu besuchen.

Kirchenwahl am 30.11.25 im Gemeindezentrum unter-
halb der Versöhnungskirche Immendingen
Liebe Gemeindemitglieder,
alle sechs Jahre wählen wir in der württembergischen Lan-
deskirche unseren Kirchengemeinderat und die Landessy-
node. Vor Ort in der Kirchengemeinde bedeutet das, dass 
jene gewählten Kirchengemeinderäte gemeinsam mit der 
Pfarrperson die Leitung unserer Kirchengemeinde tragen, 
Entscheidungen treffen, Schwerpunkte setzen und unser 
Gemeindeleben mitgestalten. Damit unsere Kirche lebendig, 
verantwortungsvoll und zukunftsorientiert bleibt, braucht es 
Ihre Stimme. Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht und beteiligen 
Sie sich an der Kirchenwahl am 30. November – jede Stim-
me zählt!
In diesem Jahr besteht zusätzlich die Möglichkeit der Brief-
wahl: Bis um 16 Uhr am Wahltag können Sie Ihren Wahl-
brief in den Briefkasten des Gemeindebüros Immendingen 
(Schwarzwaldstr. 1) einwerfen. Alternativ können Sie den 
Wahlbrief ans Pfarramt Geisingen (Reckenbachstraße 4, 
78187 Geisingen) verschicken. Bitte achten Sie beim Ver-
senden auf die etwaige Versandzeit. Ebenso ist die Stimm-
abgabe im Wahllokal von 10 bis 16 Uhr im Gemeindesaal 
unterhalb der Versöhnungskirche möglich. Danach einge-
hende Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Vielleicht verbinden Sie die Stimmabgabe gleich mit einem 
kleinen Spaziergang – vor oder nach Ihrem Besuch auf dem 
Immendinger Weihnachtsmarkt können Sie gerne direkt bei 
uns zur Wahl vorbeikommen.
Ihre Pfarrerin K. Adchayan 

Weihnachtsschmuckbasteln mit Pfarrerin Adchayan
Liebe Gemeindemitglieder,
am 3. Advent lade ich Sie herzlich zu einem gemütlichen 
Bastelnachmittag ein. Am Sonntag, den 14. Dezem-
ber, treffen wir uns von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal 
der Evangelischen Kirchengemeinde Immendingen in der 
Schwarzwaldstraße 3, um gemeinsam Weihnachtsschmuck 
zu gestalten – sowohl für den Baum zu Hause als auch für 
den Weihnachtsbaum, der in der Versöhnungskirche stehen 
wird.

In stimmungsvoller At-
mosphäre, begleitet 
von Weihnachtsmusik, 
können Groß und Klein 
kreativ werden und sich 
auf das kommende Fest 
einstimmen. Dazu gibt 
es Kaffee, Tee und feines 
Weihnachtsgebäck.
Alle Bastelfreundinnen 
und Bastelfreunde sind 
herzlich willkommen. Die 
Teilnahme ist kostenlos, 
über eine kleine Spende 
zur Unterstützung unse-
rer Gemeindearbeit freu-
en wir uns jedoch sehr. 
Ich freue mich auf einen 
fröhlichen Adventsnach-
mittag voller Kreativität, 
Gemeinschaft und vor-
weihnachtlicher Stim-
mung!
Ihre Pfarrerin, K. Adchayan

Alle Veranstaltungen und Termine können Sie auch auf un-
serer Homepage www.immendingen-evangelisch.de ein-
sehen. In unserem Schaukasten vor der Kirche finden Sie 
immer Informationen über aktuelle Veranstaltungen, auch 
außerhalb von Immendingen.

Neuapostolische Kirche
Immendingen

So., 30.11.	 09.30 Uhr	� 1. Advent – Gottesdienst in Im-
mendingen

09.30 Uhr	 Bezirks-Kindergottesdienst in Tuttlingen
Do., 04.12.	 20.00 Uhr	 Gottesdienst in Engen

INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

Sozialstation Geisingen: 
Singen - Tanzen - Lachen - alte Bekannte treffen
Mittwoch, 03. Dezember, ab 14:30 Uhr
Stammtisch mit Renate Hog
In vorweihnachtlicher Atmosphäre bei Kuchen, Punsch, 
Glühwein und musikalischer Umrahmung genießen wir die 
gemeinsame Zeit zusammen.
Neue Gesichter sind herzlich willkommen!
Verpflegung: Spende
Mittwoch, 10. Dezember, ab 15:00 Uhr
Migde Hock mit Michaela-Hubert-Bernd
Neben toller musikalischer Unterhaltung bei Kaffee und Ku-
chen genießen wir auch ab 17:00 Uhr ein feines Wild- oder 
Rouladen-Essen.
Eintritt: 5,00 € / Verpflegung: Spende
Bitte anmelden!
Wir freuen uns auf Sie!
Sozialstation St. Beatrix e. V.
Hauptstraße 68, Geisingen
Sarah Treffeisen
Tel. 07704 922 33 15

KREISLANDFRAUENVERBAND TUTTLINGEN
Der KreislandFrauenverband Tuttlingen bietet in Zusam-
menarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk der Landfrau-
en folgende Veranstaltung an:
Fr., 12.12.2025, 9.30 Uhr: 
Adventsfrühstück mit Impuls-Vortrag
Auszeit im Advent mit leckerem Frühstück, netter Gesell-
schaft und einem adventlichen Impuls

 
� Plakat: Kim Adchayan
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Referent: 	Pastoralreferent A. Krause
Kosten: 	 ca. 20 €
Wo: 		  KunstWerk B, Cluser Str. 5-7, 78647 Trossingen
Info und Anmeldung bis 07.12.25 bei Beate Hiller, Tel. 0176 
26216580
Weitere Infos finden Sie auch unter  
www.landfrauenverband-wh.de

 
� Plakat: Nachsorgeklinik Tannheim

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich-
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 
Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver-
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un-
schätzbarer Vorteil.
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun-
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im-
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

Individuell zugeschnitten –  
Deine Heimat, dein NUSSBAUM.de
NUSSBAUM.de ist so individuell wie du. Mit der Funktion zur Per-
sonalisierung kannst du dir die Seite so einrichten, dass sie genau 

zu deinen Interessen passt. Du möchtest wissen, was in deinem 
Ort passiert? Kein Problem – hinterlege einfach deinen Heimat-
ort und deine Region. Du interessierst dich für bestimmte Vereine 
und Organisationen? Folge diesen Profilen einfach und lass dir 
die passenden Inhalte anzeigen – egal ob aus deinem Ort oder 
Nachbarorten.
So sparst du Zeit und bekommst genau das, was dir wichtig ist. 
Zusätzlich werden dir Events, Tipps und Nachrichten angezeigt, 
die du möglicherweise spannend findest. Diese intelligente Kom-
bination aus persönlicher Steuerung und Empfehlungen macht 
NUSSBAUM.de zu deinem perfekten Begleiter im Alltag.

Handverlesen – Täglich relevante News aus der 
Region und darüber hinaus
Die Region verändert sich ständig, und NUSSBAUM.de hält dich 
auf dem Laufenden – nicht nur aus deinem Ort, sondern auch 
darüber hinaus. Unsere Redaktion filtert täglich die wichtigsten 
Themen aus deinem Landkreis und ergänzt sie mit relevanten 
überregionalen News aus Baden-Württemberg. So erhältst du ei-
nen perfekten Überblick über alles, was für dich wichtig ist.
Ob es um politische Entscheidungen, kulturelle Highlights oder 
gesellschaftliche Trends geht, die Redaktion wählt sorgfältig aus 
und präsentiert dir die Essenz des Tages. Verlässlichkeit, Aktuali-
tät und Qualität stehen dabei an erster Stelle.

Eine Bühne für Vereine, Schulen und Institutionen
Lokale Akteure sind das Herz unserer Gemeinschaft, und NUSS-
BAUM.de gibt ihnen eine starke Stimme. Ob Vereine, Schulen, so-
ziale Organisationen oder Kommunen – sie alle haben die Mög-
lichkeit, ihre Angebote und Neuigkeiten direkt auf der Plattform 
zu veröffentlichen. So erfährst du nicht nur von neuen Kursen, 
Festen oder Initiativen, sondern kannst auch gezielt nach Akteu-
ren in deiner Nähe suchen.
Für die Vereine und Institutionen bietet NUSSBAUM.de einen ein-
fachen Weg, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Platt-
form ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es jedem, Inhalte 
schnell und unkompliziert zu erstellen. Das stärkt nicht nur die 
Sichtbarkeit der Akteure, sondern trägt auch zur Vernetzung in 
der Region bei – ein Gewinn für alle Beteiligten.

Veranstaltungskalender – Immer wissen, was los ist
Von Stadtfesten über Sportveranstaltungen bis hin zu Vorträgen 
und Workshops: Mit dem Veranstaltungskalender von NUSS-
BAUM.de verpasst du keine Highlights mehr. Die übersichtliche 
Struktur erlaubt es dir, gezielt nach Events in deiner Nähe zu 
suchen – sortiert nach Datum, Kategorie oder sogar Veranstal-
tungsort.
Doch der Kalender ist mehr als eine einfache Liste. Veranstalter 
können ihre Events detailliert vorstellen, inklusive Bildern, Be-
schreibungen und Links zur Anmeldung. Dadurch wird der Ka-
lender zu einem echten Werkzeug für die Freizeitplanung. Egal, 
ob du auf der Suche nach Unterhaltung, Bildung oder Mitmach-
aktionen bist – hier findest du alles an einem Ort.

NUSSBAUM.de

Wann und
wo Du willst –
Dein ePaper.


